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ENTRÉE GRATUITE

27.9.2019 - 6.9.2020

Musée national
d‘histoire et d‘art
Luxembourg

Marché-aux-Poissons
L-2345 Luxembourg
www.mnha.lu

mardi - dimanche 10 h - 18 h
jeudi 10 h - 20 h
lundi fermé

V I S I T E S - D É B A T S

R O U L E T T E  D E S  P A R T I S
-
L A  S Y M B O L I Q U E 
D E S  C O U L E U R S  P O L I T I Q U E S

1 0 0  A N S  D E  S U F F R A G E  U N I V E R S E L
A U  L U X E M B O U R G  ( 1 9 1 9 - 2 0 1 9 )

V E N I ,  V I D I ,  E L E G I
- 
L E S  C O N S E I L S  D E  C I C É R O N 
P O U R  U N E  C A M P A G N E 
É L E C T O R A L E  R É U S S I E

P A R T E I R O U L E T T E
-
P O L I T I S C H E  F A R B E N
U N D  I H R E  S Y M B O L I K

V E N I ,  V I D I ,  E L E G I
- 
C I C E R O S  T I P P S  F Ü R  E I N E N 
E R F O L G R E I C H E N  W A H L K A M P F

Comment les couleurs sont-elles utilisées en 
politique nationale et internationale ? Chaque 
couleur comporte sa signification particulière et 
joue souvent un rôle non négligeable en termes 
de consolidation et d’appartenance. Surtout en 
termes de campagnes électorales, les couleurs sont 
utilisées par les différents partis afin d‘accroître 
la reconnaissance de leurs affiches et de recruter 
de nouveaux électeurs. Quelle couleur peut être 
attribuée à quel parti politique et pourquoi? Le 
savez-vous? Les couleurs utilisées par les partis 
ont-elles évolué au fil du temps ? On en discutera 
ensemble lors de la visite à travers l’exposition.

Les élections étaient déjà un thème bien avant 1919 ; 
les origines de la démocratie remontent même 
jusqu’à l’Antiquité. Nous sommes en 64 avant notre 
ère et presque tout le territoire méditerranéen est 
occupé par les Romains. Qui sera élu pour diriger 
cet empire, comment sera-t-il élu, qui peut voter et 
qui ne votera pas? Lors de la visite de l’exposition, 
la campagne électorale ainsi que la pêche aux voix, 
jadis et aujourd’hui, seront discutées. Après avoir 
intériorisé les règles du débat politique d’après 
le modèle des techniques rhétoriques pour un 
argumentaire persuasif de Cicéron et de Machiavel, 
celles-ci seront mises à l’épreuve.

Wie werden Farben in der nationalen und 
internationalen Politik verwendet? Jeder Farbe wird 
eine ganz eigene Bedeutung zugeschrieben und 
diese spielt oft eine nicht zu unterschätzende Rolle, 
was politische Macht und Zugehörigkeit betrifft. 
Besonders im Rahmen der Wahlkampagnen werden 
die Farben von den unterschiedlichen Parteien 
genutzt, um den Wiedererkennungswert ihrer 
Wahlplakate zu steigern und um neue Wählerinnen 
und Wähler für sich zu gewinnen. Welche Farbe ist 
welcher politischer Partei zuzuordnen und warum? 
Wissen Sie es? Haben sich die Farben der politischen 
Parteien in den letzten Jahrzehnten verändert? 
Während der Führung durch die Ausstellung werden 
wir das gemeinsam diskutieren.

Wahlen waren lange vor 1919 schon ein Thema; die 
Ursprünge der Demokratie reichen bis in die Antike 
zurück. Wir schreiben das Jahr 64 vor unserer Zeit 
und fast die ganze Mittelmeerwelt ist von den 
Römern besetzt. Wer wird gewählt, um dieses Reich 
zu führen, wie wird gewählt, wer darf wählen und 
wer nicht? Bei einer Führung durch die Ausstellung 
werden Wahlkampf und Wählergewinnung 
früher und heute thematisiert. Nachdem die 
Regeln des politischen Diskurses in Anlehnung an 
Ciceros und Machiavellis rhetorische Techniken 
zur überzeugenden Argumentation verinnerlicht 
wurden, werden diese auf die Probe gestellt.

Jeudi, le 28 novembre de 18 h à 20 h (LU)
Dimanche, le 8 décembre de 15 h à 17 h (FR)
Participation gratuite

Jeudi, le 24 octobre de 18 h à 20 h (LU)
Dimanche, le 24 novembre de 15 h à 17 h (FR)
Participation gratuite

Donnerstag, 28. November von 18 bis 20 Uhr (LU)
Sonntag, 8. Dezember von 15 bis 17 Uhr (FR)
Teilnahme kostenlos

Donnerstag, 24. Oktober von 18 bis 20 Uhr (LU)
Sonntag, 24. November von 15 bis 17 Uhr (FR)
Teilnahme kostenlos

Inscription obligatoire / Anmeldung erforderlich:  info@wielewatmirsinn.lu  +352 47 93 30 214

# W I E L E W A T M I R S I N N

1 0 0  J A H R E  A L L G E M E I N E S  W A H L R E C H T
I N  L U X E M B U R G  ( 1 9 1 9 - 2 0 1 9 )

Aujourd’hui, voter et poser sa candidature pour défendre 
ses convictions relève d’un droit acquis qui peut 
sembler banal. Toutes les Luxembourgeoises et tous 
les Luxembourgeois de 18 ans ou plus peuvent émettre 
leur vote lors des élections législatives, communales et 
européennes. Les personnes de nationalité étrangère 
peuvent, sous certaines conditions, participer aux 
élections communales et européennes. 
Cela n’a pourtant pas toujours été ainsi. En effet, 
pendant longtemps le droit de vote était limité aux 
hommes les plus fortunés, le système censitaire faisant 
dépendre le droit de vote du montant d’impôts payés. 
Les femmes étaient exclues d’office. 
Ce n’est qu‘en 1919 que le suffrage universel fut introduit 
au Luxembourg. Depuis lors, sans condition de fortune, 
toutes les Luxembourgeoises et tous les Luxembourgeois 
adultes peuvent voter et poser leur candidature lors 
d‘élections. 
Dans le cadre du centenaire de cette avancée 
démocratique décisive, la Chambre des Députés et le 
Musée national d’histoire et d’art organisent une grande 
exposition sous le titre #wielewatmirsinn – 100 ans de 
suffrage universel au Luxembourg. 
Venez découvrir sur plus de 650 m2 l’histoire du droit de 
vote au Luxembourg, de la Révolution française à nos 
jours.

Exposition du 27 septembre 2019 au 6 septembre 2020, 
avec entrée gratuite.

Wählen oder selbst zur Wahl antreten, um sich für seine 
Überzeugungen einzusetzen, erscheint heutzutage als 
ein unumstößliches, fast schon banales Recht. Ab 18 
Jahren dürfen alle Luxemburgerinnen und Luxemburger 
ihre Stimme bei den Nationalwahlen sowie den 
Gemeinde- und Europawahlen abgeben. Wer nicht 
die luxemburgische Nationalität besitzt, darf unter 
bestimmten Voraussetzungen an den Kommunal- und 
den Europawahlen teilnehmen.
Doch das war nicht immer so. Lange Zeit war der 
Gang zur Urne ein Vorrecht reicher Männer, das 
Zensuswahlrecht machte das Wahlrecht abhängig von 
der Höhe der gezahlten Steuern. Frauen waren von 
vorneherein ausgeschlossen. 
Erst 1919 wurde das allgemeine Wahlrecht in Luxemburg 
eingeführt. Seither ist das Wahlrecht nicht mehr an 
ein Mindestvermögen geknüpft, und alle erwachsenen 
Luxemburgerinnen und Luxemburger dürfen wählen und 
ihre Kandidatur bei Wahlen stellen. 
Im Rahmen des 100. Jahrestages dieses entscheidenden 
demokratischen Fortschritts organisieren die 
Abgeordnetenkammer und das Nationalmuseum für 
Geschichte und Kunst eine große Ausstellung mit dem 
Titel #wielewatmirsinn – 100 Jahre allgemeines Wahlrecht 
in Luxemburg. 
Entdecken Sie auf mehr als 650 m2 Ausstellungsfläche 
die Geschichte des Wahlrechts in Luxemburg, von der 
Französischen Revolution bis zur Gegenwart.

Ausstellung vom 27. September 2019 bis zum
 6. September 2020. Eintritt frei.

WWW.WIELEWATMIRSINN.LU

Programme actualisé sous /
Aktualisiertes Programm unter:
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D A S  W A H L R E C H T,  
E I N E  S E L B S T V E R S T Ä N D L I C H K E I T ?

N A C H  1 9 1 9 :  N E U E  W Ä H L E R G R U P P E N  
P R Ä G E N  D I E  P O L I T I S C H E  L A N D S C H A F T

D A S  1 9.  J A H R H U N D E R T:  
W A H L R E C H T  A L S  P R I V I L E G

W A H L K Ä M P F E

1 9 1 4 - 1 9 1 9 :  D E R  K R I E G  A L S  K A T A LY S A T O R 
D E S  A L L G E M E I N E N  W A H L R E C H T S

I M  W A H L B Ü R O

D I E  G E F Ä H R D U N G  D E R  D E M O K R A T I E 
G E S T E R N

D I E  A B G E O R D N E T E N K A M M E R

 A LT E R N A T I V E  P A R T I Z I P A T I O N

A U S B L I C K

V O N  D E R  V E R F A S S U N G S R E V I S I O N  
Z U M  R E F E R E N D U M :  D A S  W A H L R E C H T  
I N  D E R  P A R L A M E N T A R I S C H E N  D E B A T T E
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D A S  W A H L R E C H T,  
E I N E  S E L B S T V E R S T Ä N D L I C H K E I T ?

D A S  W A H L R E C H T,  
E I N E  S E L B S T V E R S T Ä N D L I C H K E I T ?

Wählen oder selbst zur Wahl antreten, um sich 
für seine Überzeugungen einzusetzen, bei-
des scheint ein unumstößliches Recht zu sein. 
Heute dürfen alle mindestens 18 Jahre alten  
Luxemburgerinnen und Luxemburger ihre Stimme 
bei den Nationalwahlen sowie bei den Gemein-
de- und Europawahlen abgeben. Wer nicht die 
luxemburgische Nationalität besitzt, darf unter  
bestimmten Voraussetzungen an den Kommunal-  
und Europawahlen teilnehmen.
Doch das war nicht immer so. Vor hundert 
Jahren war das grundlegendste demokrati-
sche Recht, das Wahlrecht, noch keine Selbst-
verständlichkeit. Lange Zeit war der Gang zur 
Urne ein Vorrecht reicher Männer, das Zensus-
wahlrecht machte das Wahlrecht abhängig von 
der Höhe der gezahlten Steuern. Frauen waren  
von vornherein ausgeschlossen. 
Erst 1919, nach schwierigen politischen Ausein-
andersetzungen, wurde das allgemeine Wahl-
recht in Luxemburg eingeführt. Es war ein lan-
ger und steiniger Weg von der Französischen 
Revolution bis zur Einführung des Wahlrechts für  
die gesamte luxemburgische Bevölkerung.  
Die Ausstellung erzählt diese Geschichte voller 
Gegensätze, Hoffnungen und Enttäuschungen 
vom 18. Jahrhundert bis heute.
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D I E  M A C H T:  
V O M  K Ö N I G  Z U M  V O L K

Im Mittelalter wurden die Gebiete des heu-
tigen Luxemburg von Monarchen regiert, 
die ihre Macht aufgrund ihrer Abstammung 
erbten. Seitdem gehörten sie zu unter-
schiedlichen Herrschaftshäusern. 
Erst im 17. und 18. Jahrhundert wurde die 
Allmacht der Könige in Europa zunächst von 
Philosophen in Frage gestellt, die die Unab-
hängigkeit von Regierungen, Parlamenten 
und Gerichten forderten. Fast zur gleichen 
Zeit führten Revolutionen in Großbritan-
nien, den Vereinigten Staaten von Amerika 
und Frankreich zu dauerhaften politischen 
Veränderungen. Nach und nach setzte 
sich das Prinzip durch, dass die politische  
Führung von der gesamten Bevölkerung  
gewählt werden muss.

D I E  F R A N Z Ö S I S C H E  
R E P U B L I K :  D A S  W A H L R E C H T 
F Ü R  B E S I T Z B Ü R G E R

1795, wenige Jahre nach der Französischen 
Revolution, besetzte die französische Armee 
das Herzogtum Luxemburg, das fortan zum 
„Wälderdepartement“ der französischen Re- 
publik gehörte. Bürger, die hinreichend 
Steuern zahlten, Sie wählten Wahlmän-
ner, die anschließend die Vertreter für die 
verschiedenen Gremien bestimmten, wel-
che ihrerseits die wenigen Volksvertreter 
auf höherer Ebene wählten. Unabhängig  
von ihren Vermögenswerten waren Frauen 
vom Wahlrecht ausgeschlossen. Die tatsäch-
liche politische Macht lag somit immer noch  
in den Händen einer sehr beschränkten 
Gruppe von Personen.
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D A S  1 9.  J A H R H U N D E R T:  
W A H L R E C H T  A L S  P R I V I L E G

02

Im 19. Jahrhundert war die Wahl der Abgeord-
neten noch ein Privileg vermögender Bürger.  
Der Zensus, also die für das Wahlrecht erforder-
liche Steuersumme, wurde im Laufe der Jahre 
mehrfach gesenkt, so dass ein zunehmend gro-
ßer Teil der männlichen Bevölkerung an den 
Wahlen teilnehmen konnte. Ab 1848 wurde das 
Zensuswahlrecht immer wieder von den Bevölke-
rungsgruppen in Frage gestellt, die von der Wahl 
ausgeschlossen waren, vor allem von weniger 
wohlhabenden Bauern und Arbeitern. Die Frage 
nach politischer Mitbestimmung gewann immer 
mehr an Bedeutung.

Z A H L E N ,  U M  Z U  W Ä H L E N :  
D A S  Z E N S U S W A H L R E C H T

15



E I N E  G E T E I LT E  
G E S E L L S C H A F T:  
A R M  U N D  R E I C H  I M  
1 9.  J A H R H U N D E R T

Mit der aufkommenden Industrialisierung 
Mitte des 19. Jahrhunderts entstand eine 
neue Schicht wohlhabender Bürger. Reiche 
Grundbesitzer, reiche Händler, bürgerliche 
Unternehmer, Stahlindustrielle. Zahlreiche 
Arbeiter, Bauern und Tagelöhner trugen 
zur Schaffung von Reichtum bei, ohne dass 
sich aber ihre eigenen Verhältnisse besser-
ten oder ihre Stimme in der Politik Gehör 
fand. Der wirtschaftliche Wohlstand in der  
Gesellschaft und damit verbunden der poli-
tische Einfluss war demnach sehr ungleich 
verteilt. Gleichzeitig strebte ab der Mitte 
des 19. Jahrhunderts eine gebildete Mit-
telschicht aus Beamten, Angestellten und  
kleinen Kaufleuten danach, sich an der  
Verwaltung des Landes zu beteiligen.
Nach 1890 kam es zu einem bis dahin nie 
dagewesenen Aufschwung der Eisen- und 
Stahlindustrie. Vor diesem Hintergrund 
vertraten neue politische Splittergruppen  
sozialistische Ideen, die in den öffentlichen 
Debatten in Luxemburg an Einfluss gewan-
nen. Auch verbreitete sich zu dieser Zeit 
die katholische Soziallehre, die sich aus-
drücklich an die Arbeiterklasse richtete und 
zum Teil deren Emanzipationsbewegungen  
unterstützte. Durch die Einwanderung aus-
ländischer Arbeiter, von denen viele poli-
tisch interessiert waren, erfuhren diese 
Bewegungen zusätzlichen Aufschwung.  
Die vom Wahlrecht Ausgeschlossenen ver-
traten ihre Interessen immer nachdrücklicher.

D E R  B E G I N N  D E R  
N I E D E R L Ä N D I S C H E N  Z E I T 
( 1 8 1 5 - 1 8 3 0 )

Durch den Wiener Vertrag von 1815 wur-
de das Kaiserreich Napoleons I. aufgelöst. 
Luxemburg wurde zum Großherzogtum  
erhoben und unterstand fortan dem König 
der Niederlande, der zugleich Großherzog 
Luxemburgs war. Das indirekte Zensus-
wahlrecht blieb bestehen: In jedem Kanton  
bestimmten die reichsten Steuerzahler  
Vertreter, die dann die Abgeordneten des 
als „Ständeversammlung“ bezeichneten  
Parlaments wählten. Diese hatten jedoch nur 
sehr wenig Macht, da der König-Großherzog 
nicht an die Stellungnahmen der Ständever-
sammlung gebunden war. In der einfluss-
reicheren Versammlung der Generalstaaten  
in Den Haag, der Hauptstadt der Niederlan-
de, waren ebenfalls Luxemburger Abgeord-
nete vertreten.
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B E L G I S C H E S  
Z W I S C H E N S P I E L  
( 1 8 3 0 - 1 8 3 9 )

1830 spaltete sich Belgien von den Nieder-
landen ab und erklärte seine Unabhängig-
keit. Ein großer Teil der luxemburgischen 
Bevölkerung schloss sich dieser Belgischen 
Revolution an; eine Ausnahme bildete die 
Hauptstadt, in der die preußische Garnison 
stationiert war, die die Aufrechterhaltung 
des Status quo befürwortete und letztlich 
durchsetzte. Es wurden luxemburgische Ab-
geordnete ins Brüsseler Parlament gewählt, 
wobei auch hier das Zensuswahlrecht An-
wendung fand.
Als 1839 der Konflikt zwischen Belgien und 
den Niederlanden beigelegt wurde, trennte 
man das Großherzogtum wieder von Belgien 
und es schrumpfte auf seine heutige Größe. 
Luxemburg unterstand daraufhin erneut der 
Herrschaft des Königs der Niederlande. Das 
indirekte Zensuswahlrecht wurde beibehal-
ten, durch das nur eine beschränkte Anzahl 
reicher Bürger wählen konnte. 

E I N  S T R O H F E U E R :  
D A S  A L L G E M E I N E  
W A H L R E C H T  V O N  1 8 4 8

1848 kam es in ganz Europa, vor allem  
in Frankreich und Deutschland, zu Revoluti-
onen. Die Menschen lehnten sich gegen die 
autoritären und konservativen Machthaber 
auf, Forderungen nach mehr Demokratie 
wurden laut. Das Großherzogtum gehör-
te damals dem Deutschen Bund sowie dem 
Deutschen Zollverein an und entsandte im 
Mai 1848 sechs Abgeordnete in die Frankfur-
ter Nationalversammlung. Bei diesen Wah-
len konnten erstmals alle luxemburgischen 
Männer, die 25 Jahre oder älter waren,  
unabhängig von ihrem Vermögen an der 
Wahl teilnehmen.
Es sollte bei diesem ersten Versuch der Um-
setzung eines allgemeinen Wahlrechts in 
Luxemburg bleiben. 1848 gab sich das Groß-
herzogtum Luxemburg im Juli 1848 eine 
neue Verfassung, die eine Beibehaltung des 
Zensuswahlrechtes vorsah. Trotz einer Sen-
kung des Zensus blieb das Wahlrecht ein  
Privileg vermögender Männer. Erstmals 
sah die neue Verfassung auch explizit vor, 
dass man die luxemburgische Staatsbür-
gerschaft besitzen müsse, um das Wahl-
recht ausüben zu können. Jedoch wurden 
die Abgeordneten der einzelnen Kantone 
nun direkt von den dort lebenden Bürgern 
gewählt. Außerdem wurde die Zensur ab-
geschafft, so dass eine freie Presse ent-
stehen konnte, in der nun offen über Politik  
diskutiert wurde. Bereits 1856 setzte König- 
Großherzog Wilhelm III. jedoch wieder eine 
neue, autoritäre Verfassung durch. Dabei 
wurde der für eine Teilnahme an den Wah-
len vorgesehene Zensus erhöht, wodurch 
die Zahl der Wahlberechtigten deutlich  
abnahm.
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A U F  D E M  W E G  Z U M  
A L L G E M E I N E N  W A H L R E C H T 

Die direkte Wahl der Abgeordneten wurde 
in der liberalen Verfassung von 1868 end-
gültig bestätigt. Das gleiche galt aber auch 
für das Zensusprinzip, was dessen spätere  
Abschaffung erschweren sollte. 1901 wurde 
der Zensus auf den in der Verfassung festge-
schriebenen Mindestbetrag von 10 Franken 
reduziert, so dass die ohne Verfassungsän-
derung größtmögliche Zahl luxemburgischer 
Männer an den Wahlen teilnehmen konnten. 
Aber seit Ende des 19. Jahrhunderts wurden 
immer mehr Stimmen laut, die die Abschaf-
fung des Zensuswahlrechtes forderten.
Durch den Aufschwung in der Eisen- und 
Stahlindustrie und die Entstehung einer 
neuen Arbeiterklasse veränderte sich die lu-
xemburgische Gesellschaft. Die vom Wahl-
recht ausgeschlossenen Arbeiter forderten 
ihr Recht auf politische Mitbestimmung 
und somit das allgemeine Wahlrecht, das  

in den Nachbarländern zum Teil bereits 
eingeführt worden war. Liberale und fort-
schrittliche Politiker aus dem Bürgertum 
forderten ebenfalls eine Reform in diesem 
Sinne. Das Frauenwahlrecht wurde in eta-
blierten politischen Kreisen hingegen noch 
nicht in Erwägung gezogen.
Eine neue Berechnungsmethode des  
Zensus, bei der zusätzlich die Gemeinde-
steuern berücksichtigt wurden, führte 1913 
zu einem beträchtlichen Anstieg der Anzahl 
der Wahlberechtigten. Fast zwei Drittel der 
Männer über 25 Jahren waren nunmehr zur 
Wahl aufgerufen. So war es möglich, dass 
1914 Jean Schortgen als erster Luxembur-
ger Arbeiter zum Abgeordneten gewählt  
wurde. Eine endgültige Abschaffung des 
Zensus und Einführung des allgemeinen 
Wahlrechts erforderte jedoch eine Verfas-
sungsänderung.
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W E R  S E T Z T  S I C H  I M  
1 9.  J A H R H U N D E R T  F Ü R  D A S 
A L L G E M E I N E  W A H L R E C H T 
E I N ?  W E R  N I C H T ?

C H A R L E S  T H É O D O R E 
A N D R É  
( 1 8 2 2 - 1 8 8 3 )

Charles Théodore André ist 
1848 einer der eifrigsten 
Verfechter des allgemeinen 
Wahlrechts. Er verfasst einen 
„Aufruf an die Arbeiter des 
Luxemburger Landes“, in dem 
die Abgeordneten aufgefordert 
werden, das allgemeine 
Wahlrecht in die Verfassung 
einzuschreiben.

E D U A R D  M I C H E L I S 
( 1 8 1 3 - 1 8 5 5 )

Der deutsche Priester Eduard 
Michelis ist 1848 die treibende 
Kraft in der neuen katholischen 
Zeitung „Luxemburger Wort“. 
Das „Wort“ ist ein Kampfblatt 
der Kirche gegen die Regierung 
und spricht sich für die Abschaf-
fung des Wahlzensus aus. Bald 
rückt die Kirche ganz von solchen 
Demokratisierungstendenzen ab. 
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C H A R L E S  A N D R É 
E N G E L  
( 1 8 4 9 - 1 9 0 0 )

Charles André Engel, Rechts-
anwalt und Journalist, setzt sich 
für sozialistische Ideen ein. Er 
ist Chefredakteur der Zeitung 
„L’Écho“, die ab 1890 das wich-
tigste Sprachrohr zugunsten des 
allgemeinen Wahlrechts ist. Auf 
einer öffentlichen Versammlung 
am 1. Mai 1892 fordert Engel: 
„Wir wollen Luxemburger Bürger 
sein und so behandelt werden; 
wir verlangen unseren Anteil an 
der Herrschaft; wir wollen, dass 
das Gesetz für alle da sei, und 
deshalb soll es durch alle ge-
macht werden.“

P A U L  E Y S C H E N 
( 1 8 4 1 - 1 9 1 5 )

Der Rechtsanwalt Paul Eyschen 
wird 1876 Mitglied der Regierung 
und 1888 Staatsminister. In 
Luxemburg, findet Eyschen, gehe 
niemand auf die Straße, um 
mit Gewalt eine Änderung der 
Verfassung im Sinne einer Wahl-
rechtsreform zu verlangen. Das 
liege daran, dass die Regierung 
und die Abgeordneten sich auch 
um das Wohlbefinden der schwa-
chen Mitglieder der Gesellschaft 
sorgten.
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M I C H E L  W E LT E R 
( 1 8 5 9 - 1 9 2 4 )

Der Arzt Michel Welter wird 1897 
ins Parlament gewählt. 1902 
ist Welter Mitbegründer der 
Sozialdemokratischen Partei und 
gehört dort zum gemäßigten 
Flügel. Angesichts der starken 
Opposition im Parlament gibt 
er sich in der Wahlrechtsfrage 
kompromissbereit. Um jedoch 
wenigstens schrittweise voran-
zukommen, versucht er mittels 
zahlreicher Gesetzentwürfe den 
Zensus herabzusetzen. 

#

# A L I N E  M AY R I S C H - 
D E  S A I N T- H U B E R T 
( 1 8 74 - 1 9 4 7 )

Aline de Saint Hubert gründet 
1906 mit anderen Frauen den 
„Verein für die Interessen der 
Frau“ (VIF). Bald eröffnet der 
Verein ein privates Mädchenlyze-
um in Luxemburg-Stadt, das 1911 
zu einer staatlichen Schule wird. 
Dadurch haben die jungen Frau-
en in Luxemburg die Möglichkeit, 
neue Berufe zu ergreifen und 
zu studieren. Der Verein für die 
Interessen der Frau betont aber 
öffentlich, keine Werbung für das 
Frauenstimmrecht machen zu 
wollen, da dessen Einführung in 
Luxemburg seiner Meinung nach 
verfrüht sei. 
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M A R G A R E T E  
H E Y- F I N K

Über Margarete Hey-Fink ist 
wenig bekannt. Sie wohnt in 
Differdingen, ist deutscher Na-
tionalität und betätigt sich seit 
1905 innerhalb des linken Flügels 
der Sozialdemokratischen Partei. 
Ab 1909 tritt sie als Rednerin bei 
öffentlichen Versammlungen auf. 
Sie setzt sich für die Vergesell-
schaftung der Produktionsmittel 
ein, für den Achtstundentag und 
gegen den Krieg, besonders aber 
für die Emanzipation der Frau. 
Im Sommer 1918 findet sich ihr 
Name unter jenen der Initiatorin-
nen der sozialistischen Petition 
für das Frauenwahlrecht. 
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1 9 1 4 - 1 9 1 9 :  
D E R  K R I E G  A L S  K A T A LY S A T O R  

D E S  A L L G E M E I N E N  W A H L R E C H T S

03

Die Jahre von 1914 bis 1919 sind in der Geschich-
te des allgemeinen Wahlrechts in Luxemburg von 
zentraler Bedeutung. Obwohl das Land während 
des Ersten Weltkriegs von deutschen Truppen be-
setzt ist, blieben Großherzogin Marie-Adelheid, 
die Regierung sowie die Abgeordnetenkammer 
im Amt. Wie in ganz Europa war die Russische 
Revolution von 1917 auch in Luxemburg für die 
Arbeiterbewegung ein wichtiger Impuls. Es kam 
zu einem Streik der aufgrund des Krieges hun-
gernden Arbeiter, die ihre Lohnforderungen  
jedoch nicht durchsetzen konnten. In dieser  
angespannten Lage wurde im Juni 1918 eine neue 
Abgeordnetenkammer gewählt, die eine Verfas-
sungsreform durchsetzen sollte. Würde das all-
gemeine Wahlrecht eingeführt werden?

E I N  G E W A LT M A R S C H  Z U M  
A L L G E M E I N E N  W A H L R E C H T

25
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D I E  I N T E R N A T I O N A L E  
R E V O L U T I O N

Nach der Niederlage Deutschlands im 
November 1918 musste der deutsche Kaiser 
Wilhelm II. abdanken und in Berlin wurde die 
Republik ausgerufen. Von November 1918 bis 
März 1919 kam es in Deutschland, vor allem 
in Berlin und München, zu revolutionären 
Unruhen. Auch in Luxemburg kam es ab 1916 
zunehmend zu Demonstrationen für soziale 
und politische Reformen. Die Ereignisse im 
Großherzogtum sind dabei im Kontext der 
internationalen Umwälzungen zu sehen.

D I E  K A M M E R  I S T  T O T !  
E S  L E B E  D I E  K O N S T I T U A N T E !

Im Juli 1918 wurde eine neue, als „Konsti-
tuante“ bezeichnete Abgeordnetenkam-
mer nach dem Zensuswahlrecht gewählt,  
mit dem Auftrag, die Verfassung zu  
ändern. Während des Wahlkampfs erklär-
ten alle Parteien, das allgemeine Wahlrecht 
einführen zu wollen. Zum Frauenwahlrecht  
äußerten sie sich hingegen nicht. Eine  
Petition zugunsten der Einführung des 
Frauenwahlrechts, die von mehreren Hun-
dert Frauen unterzeichnet und bei der Ab-
geordnetenkammer eingereicht wurde,  
änderte nichts daran, dass die Mehrheit der 
Abgeordneten das Frauenwahlrecht nicht 
ansprach.
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H U N G E R  U N D  Z O R N

Das Großherzogtum Luxemburg war am Er-
sten Weltkrieg nicht wirklich beteiligt. Die 
Bevölkerung erlebte den Krieg vor allem 
als eine Zeit der Lebensmittelknappheit. 
Zwischen 1914 und 1918 hungerten viele 
Luxemburger und Luxemburgerinnen! Vom 
Hunger getrieben griffen manche zu Gewalt, 
stahlen Lebensmittel oder plünderten. Die  
Regierung erwies sich als unfähig, die Hun- 
gersnot zu beenden. Die damalige politische 
Klasse wurde immer unbeliebter.
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E I N E  R E P U B L I K ?

Am Ende des Krieges entstanden in 
Luxemburg, ähnlich wie in Deutschland und 
Lothringen, Arbeiterräte. Diese forderten 
das allgemeine Wahlrecht für Männer und 
Frauen, die Einführung des Achtstundentages 
und die Schaffung von Arbeiterausschüssen 
in den Fabriken. Vor allem jedoch wurde 
zweimal, im November 1918 und im Januar 
1919, von Demonstrierenden in den Straßen 
Luxemburgs die Republik ausgerufen, ohne 
dass dies jedoch zu einem Umsturz der 
Machtverhältnisse geführt hätte. Angesichts 
des Drucks, der von der Bevölkerung 
ausging, musste die Regierung handeln. 
Bereits am Tag des Waffenstillstands, 
dem 11. November 1918, kündigte sie ein 
Referendum über die Monarchie an. Mit 
der Einführung des Achtstundentages 
in der Industrie war im Dezember 1918 
den Sozialforderungen der Bevölkerung 
Rechnung getragen worden. Im Januar 1919 
rief die Regierung französische Truppen 
zu Hilfe, die faktisch die Umsetzung des 
republikanischen Programms verhinderten. 
Am 9. Januar 1919, während in Luxemburg 
Massendemonstrationen stattfanden, dankte 
Großherzogin Maria-Adelheid zugunsten  
ihrer jüngeren Schwester Charlotte ab.
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R E F E R E N D U M  Z U R  S T A A T S -
F R A G E :  D R E I  W I C H T I G E 
F I G U R E N

M A R I E - A D E L H E I D 
( 1 8 9 4 - 1 9 2 4 )

Bereits zu Beginn ihrer Amtszeit 
wird Marie-Adelheid von der 
Linken vorgeworfen, das neue, 
von der katholischen Kirche ab-
gelehnte Schulgesetz erst nach 
sechs Wochen erlassen zu haben. 
1915 beruft sie eine konservati-
ve Regierung, die jedoch keine 
Mehrheit im Parlament hat. 
Dadurch trägt die Großherzogin 
dazu bei, eine schwere politische 
Krise auszulösen. Ein Teil der 
liberalen und sozialistischen  
Abgeordneten machen ihr zudem 
zum Vorwurf, den deutschen  
Kaiser mitten im Krieg empfangen 
zu haben. Republikanische Komi-
tees fordern schon im November 
1918 das Ende der Monarchie. 
Angesichts des Drucks aus der 
Bevölkerung sowie der alliierten 
Siegermächte, die nicht mit der 
auch von ihnen als prodeutsch 
eingeschätzten Marie-Adelheid 
verhandeln wollen, lässt die  
Regierung Émile Reuters die 
Großherzogin schließlich fallen. 

É M I L E  R E U T E R 
( 1 8 74 - 1 9 7 3 )

Émile Reuter, Gründungsmit-
glied der katholischen Rechts-
partei, wird im September 1918 
zum Regierungschef ernannt. 
Im November 1918 schlägt er 
ein Referendum zur Frage der 
Monarchie vor, bei dem alle 
großjährigen Männer und Frauen 
befragt werden sollen. Er steht 
unter Druck, nicht nur wegen 
der Massendemonstrationen, 
sondern auch weil die Sieger-
mächte der luxemburgischen 
Regierung Komplizenschaft mit 
den Deutschen vorwerfen. Im Ja-
nuar 1919 verhindern Reuter und 
die Rechtspartei eine Abstim-
mung über die Abschaffung der 
Monarchie in der Abgeordneten-
kammer. Beim Referendum im 
September 1919 legitimiert  
die Bevölkerung nachträglich  
die Monarchie-freundliche  
Politik Émile Reuters.
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A L O Y S E  K AY S E R 
( 1 8 74 - 1 9 2 6 ) 

Aloyse Kayser, Eisenbahner 
und Gewerkschafter, gehört 
der Führung der sozialistischen 
Partei an. Am 9. Januar 1919 ist 
er ebenfalls Mitglied des Wohl-
fahrtsausschusses, der von einer 
Handvoll sozialistischer und 
liberaler Abgeordneter gegrün-
det wird. Diese sehen in der Aus-
rufung der Republik die einzige 
Möglichkeit, dass Luxemburg 
nicht von der Landkarte gestri-
chen wird. An diesem Tag wird 
an mehreren Orten der Stadt 
von Demonstranten die Republik 
ausgerufen, jedoch scheitert die 
republikanische Bewegung. Dies 
hindert Aloyse Kayser, ebenso 
wie andere Mitglieder des Wohl-
fahrtsausschusses, jedoch nicht 
daran, in den 1920er Jahren eine 
erfolgreiche politische Karriere 
zu machen.
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V O N  D E R  V E R F A S S U N G S R E V I S I O N  
Z U M  R E F E R E N D U M :  D A S  W A H L R E C H T  I N 

D E R  P A R L A M E N T A R I S C H E N  D E B A T T E

04

Am 8. Mai 1919 verabschiedete die Abgeordneten-
kammer die Verfassungsänderung, durch die 
das allgemeine Wahlrecht eingeführt wurde. 
Fortan konnten alle Luxemburgerinnen und Lux-
emburger ab 21 Jahren unabhängig von ihrem 
Einkommen wählen und ab 25 Jahren bei Wahlen 
auch selbst antreten.
Beim Referendum vom 28. September 1919 über 
die zukünftige Staatsform und wirtschaftliche 
Ausrichtung des Landes steckten die Luxem-
burgerinnen und auch viele Luxemburger zum 
ersten Mal einen Stimmzettel in eine Urne. Am 
darauffolgenden 26. Oktober fanden die ersten 
Parlamentswahlen nach dem allgemeinen Wahl-
recht statt.
Seit 1919 haben sich die Hauptmerkmale des 
Wahlsystems nur unwesentlich verändert: die 
Listenwahl in vier Wahlbezirken, die Möglichkeit, 
eine Partei oder aber einzelne Kandidaten aus 
einer oder verschiedenen Listen zu wählen 
(„Panaschieren“) und vor allem die Wahlpflicht.

E I N  N E U E S  Z E I T A LT E R 

# W I E L E W A T M I R S I N N
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„Das Wahlrecht hat doch nicht darin seinen 
Wert, dass der Wähler al le  sechs Jahre einmal 
zur  Urne gerufen wird.  Der Wer t l iegt auch 
nicht darin,  dass er  al le  sechs Jahre einmal 
zwei  bis  drei  Sekunden hinter  drei  Bret tern 
steht,  und ein Kreuz in den Wahlzet tel  e in-
zeichnen kann. Der Wer t des Wahlrechts be-
steht darin,  dass der  Wähler  Einf luss gewinnt 
auf die pol i t ische Führung des Landes,  
auf die Gesetzgebung.“
– P ierre Schi l tz,  
Abgeordneter der Rechtspar te i

„Ich glaube, wenn einer 
schon im frühesten Alter 
daran glauben muss,  
zu arbeiten und er muss 
dafür seine Knochen  
und Al les hergeben, 
dann wird er auch fähig 
sein, seine Stimme ab-
geben zu können, um 
Sorge zu tragen, dass  
in dem betreffenden 
Lande die Kammer so 
zusammengesetzt wird, 
wie es ihrem Interesse 
entspricht.“
– Jacques Th i lmany,  
sozia l is t ischer Abgeordneter

Ich bin gegen 
[das Prinzip der 
Wahlpflicht], 
weil  es eine Be-
schränkung der 
persönlichen 
Freiheit ist.“
– Jos Thorn,  
sozia l is t ischer Abgeordneter

Z I T A T E

„ 

“
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„Ist die Frau gleich, dem Mann unter- oder überlegen? Diese Frage 
ist unlösbar und müßig! [Die Frau] ist anders, sie hat wesensmäßig 
andere Aufgaben; sie hat eine andere soziale Rolle.  […] weil  es vor 
al lem die Frau ist,  die den Mann formt […]. Aus Respekt vor den 
Frauen, aus Respekt vor ihrer Würde und der sozialen Rolle,  die 
ihnen zukommt, lassen wir sie nicht in die Niederungen der pol i-
tischen Arena hinabsteigen, muten wir ihnen die Bitterkeiten,  
die Enttäuschungen und die hef tigen Kämpfe des pol itischen  
Lebens nicht zu.“
– Rober t Brasseur,  l iberaler Abgeordneter

„Die Frau ist vielfach selbständig er-
werblich tätig geworden, wie der Mann 
und daraus folgt, dass die Frau auch 
dieselben politischen Rechte erhalten 
soll,  wie der Mann.“
– P ierre Schi l tz,  
Abgeordneter der Rechtspar te i

„WIR SIND DAFÜR,  
WEIL ERST DURCH  
DIE WAHLPFLICHT  
WIR DIE SICHER-
HEIT HABEN, DASS 
DAS GANZE LAND, 
JEDER EINZELNE, 
SEINE MEINUNG 
AUSSPRICHT.“ 
– Rober t Brasseur,  
l iberaler Abgeordneter

„Ob der Kandidat  
reich ist oder arm, ob er  
bekannt ist oder nicht,  
das alles hat mit der 
Politik nichts zu tun,  
und soll bei der Wahl 
nicht in Betracht  
kommen. Der Kandidat  
soll auf sein Programm 
hin gewählt werden.“
– P ierre Schi l tz,  
Abgeordneter der Rechtspar te i
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D A S  V O L K  H A T  D A S  W O R T: 
D A S  R E F E R E N D U M  V O M  
2 8 .  S E P T E M B E R  1 9 1 9

Nach Kriegsende kündigte die Regierung 
ein Referendum über die Monarchie an. Sie 
wollte damit zwei verschiedene Probleme 
lösen: die Frage der Staatsform, die auch 
bei Massendemonstrationen intern aufge-
worfen worden war, und die Bedrohung der 
Unabhängigkeit des Landes, die von den 
Siegermächten ausging.
Das zunächst für den 4. Mai vorgesehene Re-
ferendum fand schließlich auf Drängen der 
Alliierten erst am 28. September 1919 statt. 
Eine Wahlpflicht bestand beim Referendum 
allerdings noch nicht. 72 % der Wahlberech-
tigten nahmen am Referendum teil: 77,8 % 
der Wähler und Wählerinnen stimmten für 
die Monarchie, nur 19,6 % für eine Republik. 
Hinsichtlich der künftigen Wirtschaftsunion 
sprachen sich 73 % für eine Zusammenarbeit 
mit Frankreich aus. Da das Nachbarland das 
Angebot jedoch ablehnte, gründete Luxem-
burg schließlich 1921 eine Wirtschaftsunion 
mit Belgien.
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D I E  S O U V E R Ä N I T Ä T  
D E S  V O L K E S

Nach Kriegsende war die Monarchie sehr 
umstritten. Doch während die Monarchie 
anfangs eine Gefahr für die Unabhängigkeit 
des Landes zu sein schien, wurde sie 
zunehmend zu einem Argument für deren 
Erhaltung. Die vor dem Referendum an-
gefochtene Monarchie wurde letztlich 
bestätigt. Durch die Reform der Verfassung 
beruhte jedoch die „souveräne Gewalt [...] 
in der Nation“, was die Befugnisse der Krone 
stark einschränkte. Über die eigentliche 
politische Macht verfügten nunmehr de-
finitiv die Abgeordnetenkammer und die 
Regierung, die von Volk gewählt wurden. 
Seit 1919 hat der Großherzog bzw. die 
Großherzogin nur mehr eine formelle und 
repräsentative Funktion inne.
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U M  W Ä H L E N  Z U  K Ö N N E N , 
M U S S  M A N  L U X E M B U R G E R 
B Z W.  L U X E M B U R G E R I N  S E I N

1919 erhielten die luxemburgischen Frau-
en das Wahlrecht, was damals im interna-
tionalen Vergleich keine Selbstverständ-
lichkeit war. In Deutschland hatten sie 
das Wahlrecht zwar bereits 1918 erhalten, 
Frankreich und Belgien erteilten den Frauen  
jedoch erst nach 1945 dieses Recht. Seit 1905  
hatten sich vor allem die radikalen Sozia-
listen und Sozialistinnen dafür eingesetzt. 
Ende 1918 brachten mehrere engagierte 
Frauen, darunter insbesondere Margue-
rite Mongenast-Servais, Petitionen auf den 
Weg, in denen sie das Wahlrecht für die  
Luxemburgerinnen forderten. Ihre Forderung 
konnte sich schließlich durchsetzen, trotz 
der zögerlichen Haltung liberaler Politiker. 
Diese befürchteten, dass die Frauen sich 
leicht von Geistlichen beeinflussen lassen 
und daher hauptsächlich die Konservativen 
wählen würden. Die katholische Rechtspar-
tei stimmte ebenso wie die Sozialisten und 
die meisten unabhängigen Abgeordneten 
für die Einführung des allgemeinen Wahl-
rechts für beide Geschlechter.

E I N  „ M O D E R N E S “  
W A H L S Y S T E M :  D A S  
V E R H Ä LT N I S W A H L R E C H T

Vor 1919 hatte das Mehrheitswahlrecht 
gegolten, d. h. dass die Kandidaten, die bei 
der Wahl die meisten Stimmen erhielten, 
die zur Verfügung stehenden Sitze erhalten 
hatten. Dies erklärt übrigens, warum viele 
Kandidaten unabhängig von Parteien an 
Wahlen teilgenommen hatten, obwohl die 
ersten modernen politischen Parteien in 
Luxemburg bereits ab 1902 entstanden 
waren. Durch die Verfassungsreform wurde 
das Verhältniswahlrecht eingeführt. Dieses 
System soll eine Vertretung sämtlicher 
politischer Kräfte ermöglichen, die in der 
Gesellschaft eine gewisse Rolle spielen. 
Die Wahl nach dem Verhältniswahlrecht 
bedingt, dass die Parteien Listen mit Kan-
didatinnen und Kandidaten aufstellen, 
die die Umsetzung eines gemeinsamen 
Programms anstreben.
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V O M  R E C H T  Z U R  P F L I C H T 
Z U  W Ä H L E N

In Luxemburg sind alle Wahlberechtigten 
auch zur Wahl verpflichtet; dies ist eine 
Besonderheit, die es weltweit nur in sehr 
wenigen Ländern gibt. Sie resultiert aus 
dem Problem des Fernbleibens, das sich 
hierzulande bereits vor 1919 gestellt hatte. 
Heute können Strafen von 100 bis 1.000 
Euro verhängt werden. 1924 wurde jedoch 
eine Ausnahme für Personen über 70 Jahren 
gemacht. 2003 wurde diese Altersgrenze 
auf 75 Jahre erhöht. Seit 1964 müssen 
Personen, die nicht an der Wahl teilnehmen, 
faktisch allerdings nicht mehr mit einem 
gerichtlichen Verfahren bzw. einer Strafe 
rechnen.
Gemäß dem Gesetz von 1919 blieben 
bestimmte Personen weiterhin vom 
Wahlrecht ausgeschlossen: Menschen, die 
wegen bestimmter Verbrechen oder Ver-
gehen verurteilt worden waren, wobei dies 
sogar nach Verbüßen ihrer Strafe galt, 
Prostituierte und Ehemänner, die wegen 
Untreue verurteilt wurden, sowie Personen, 
die sich im Konkursverfahren befanden oder 
Sozialhilfe empfingen. Die meisten dieser 
Ausschlussregelungen wurden inzwischen 
abgeschafft. Lediglich Menschen, die ihr 
Wahlrecht aufgrund einer gerichtlichen 
Entscheidung explizit verloren haben, 
sowie Volljährige, die unter Vormundschaft 
stehen, sind heute vom Urnengang 
ausgeschlossen.

V I E R  W A H L B E Z I R K E

Vor 1919 wählte jeder Kanton wählte seine 
eigenen Abgeordneten. Nun aber wurden 
zwei oder mehrere Kantone zu insgesamt 
vier Wahlbezirken zusammengefasst. 1919  
wurde die Zahl der Mandate in jedem 
Wahlbezirk auf einen Abgeordneten je 
5.500 Personen festgesetzt. Die Zahl der 
Sitze im Parlament änderte sich daher im 
Laufe der Zeit. Erst 1988 wurde die Zahl der 
Mandate pro Wahlbezirk endgültig wie folgt 
festgelegt: 23 für den Wahlbezirk Süden, 
21 für den Wahlbezirk Zentrum, 9 für den 
Bezirk Norden und 7 für den Bezirk Osten, 
was eine Gesamtzahl von 60 ergibt.
Die Festlegung der Grenzen zwischen den 
Wahlbezirken ist nicht ohne Bedeutung, da 
die soziale Zusammensetzung der Wähler- 
schaft einen erheblichen Einfluss auf das  
Wahlergebnis haben kann: Um beispiels-
weise die Stimmen der zahlenmäßig dom-
inierenden Arbeiter aus dem Kanton Esch/
Alzette auszugleichen, beschlossen die 
Abgeordneten 1919, dem Wahlbezirk Süden 
den damals ländlich und landwirtschaftlich 
geprägten Kanton Capellen hinzuzufügen.
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N A C H  1 9 1 9 :  N E U E  W Ä H L E R G R U P P E N  
P R Ä G E N  D I E  P O L I T I S C H E  L A N D S C H A F T

05

Das allgemeine Wahlrecht und damit die erreichte 
Souveränität des Volkes ermöglicht es seit 1919 
allen Luxemburgerinnen und Luxemburgern, 
sich am politischen Leben zu beteiligen. 1919 
erhielten nicht nur die Frauen, sondern auch 
die arme männliche Bevölkerung, vor allem die 
Bauern und Arbeiter, erstmals das Wahlrecht.
Doch waren mit der Einbeziehung dieser drei 
politisch relevanten Bevölkerungsgruppen nicht 
alle Probleme gelöst. Frauen, Arbeiter und 
Bauern sahen sich gezwungen, auch weiterhin 
andere Mittel einzusetzen, um ihre Forderungen 
zum Ausdruck zu bringen und ihre Interessen 
zu vertreten. Nach 1919 verteidigten vor allem 
die sozialistische Partei sowie, mit geringerem 
Wahlerfolg, die kommunistische Partei die 
Arbeiterforderungen. Die Arbeiterbewegung or-
ganisierte sich zudem gewerkschaftlich. Die 
Bauern, die die Rechtspartei als einen Teil ihrer 
Stammwählerschaft ansah, schlossen sich zu 
Verbänden zusammen, um ihre Forderungen 
besser einbringen zu können. Die Frauen hin-
gegen waren, obwohl sie das Wahlrecht erhalten 
hatten, bereits ab den 1930er Jahren wieder von 
der politischen Bühne verschwunden. Die Parteien 
stellten während rund dreißig Jahren so gut wie 
keine Kandidatinnen mehr bei Wahlen auf.

D A S  A L L G E M E I N E  W A H L R E C H T 
–  U N D  N U N ?
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D I E  F R A U E N :  D I E  G R O S S E N 
A B W E S E N D E N  D E R  P O L I -
T I S C H E N  D E B A T T E

1919 nahmen die Frauen erstmals an 
den Wahlen teil. Einige kandidierten 
sogar, doch wurde nur eine einzige Frau 
gewählt: Marguerite Thomas-Clément, die  
mit Unterbrechungen bis 1931 einen 
Abgeordnetensitz innehatte. Erst 1965, 34 
Jahre später, wurde Astrid Lulling  die zweite 
luxemburgische Abgeordnete. 1967 wurde 
Madeleine Frieden-Kinnen als erste Frau 
Mitglied der Regierung.
In den 1920er Jahren stellten einige Frauen-
rechtlerinnen paritätische Listen oder 
auch nur aus Frauen bestehende Listen 
auf, allerdings ohne nennenswerten Erfolg. 
Erst in den 1960er und 1970er Jahren führte 
das Wiederaufleben der Frauenbewegung 
nach und nach zu einer Veränderung  
der Verhältnisse. Die Frauenbewegung  
organisierte sich in neuen Vereinen bzw. 
Verbänden und erreichte nach zahlreichen 
Demonstrationen und politischen Aktionen 
grundlegende Gesetzesänderungen hin-
sichtlich der Stellung der Frau in der 
Gesellschaft. Doch auch wenn sich seit den 
1970er Jahren immer mehr Frauen politisch 
engagieren und das Gesetz seit 2016 vorsieht, 
dass die Parteien bei den Wahlen Listen 
aufstellen, auf denen beide Geschlechter 
mit mindestens 40 % vertreten sind, sind 
Frauen in der Luxemburger Politik immer 
noch weitgehend unterrepräsentiert: 2019 
waren von 60 Abgeordneten nur 15 Frauen.
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D E R  A U F S C H W U N G  D E R  
A R B E I T E R B E W E G U N G 

Im Zuge der Einführung des allge-meinen 
Wahlrechts erstarkte in der Zwischen-
kriegszeit die Arbeiterbewegung. Die freien 
Gewerkschaften waren dabei eng mit der 
sozialistischen Partei verbunden und die 
christlichen Gewerkschaften spielten eine 
aktive Rolle in der christlich-sozialen Partei. 
Da ab den 1920er und 1930er Jahren viele 
Luxemburger Männer in der Eisen- und Stahl- 
industrie tätig waren, entwickelte sich 
die Arbeiterklasse für die Parteien zu einer 
sehr wichtigen Wählergruppe. Regelmäßig 
wurden Arbeiter in die Abgeordnetenkammer 
gewählt bzw. wiedergewählt.
Durch Demonstrationen übten sie Druck auf 
die Politik aus, deren Vertreter den Ausgleich 

zwischen den Interessen der Arbeiter und 
denen der Arbeitgeber schaffen mussten. In 
den 1930er Jahren entstand so ein auf Dialog 
und Verständigung beruhendes Sozialmodell: 
Arbeitgeber, Gewerkschaften und Regierung 
kamen regelmäßig zusammen, um Lösungen 
für soziale Probleme zu finden. In diesen 
als „Tripartite“ bezeichneten Treffen, die 
in den 1970er Jahren institutionalisiert 
wurden, ist die Abgeordnetenkammer nicht 
eingebunden, obwohl sie als gewählte 
Vertreter des Volkes eigentlich mehr 
gestaltende Macht in diesen Fragen haben 
müssten.
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D I E  B A U E R N I N T E R E S S E N  
I N  D E R  K A M M E R

Die ärmeren Bauern und Bäuerinnen waren 
die anderen Gewinner des allgemeinen 
Wahlrechts. Sie waren wohl das wichtigste 
Stimmenreservoir der katholischen Rechts-
partei. Sie organisierten sich in den 1920er 
und 1930er Jahren ebenfalls in Vereinen 
und Verbänden. Ein wichtiges Thema in  
der Politik ist seitdem die staatliche Inter-
vention im landwirtschaftlichen Bereich: 
Flurbereinigungen, Modernisierung der Pro- 
duktionsmethoden, Unterstützung land- 
wirtschaftlicher Absatz- und Vertriebs-
genossenschaften usw. 
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B Ü R G E R K U N D E :  V O R A U S -
S E T Z U N G  O D E R  F O L G E  
D E S  A L L G E M E I N E N  
W A H L R E C H T S ?

Während des gesamten 19. Jahrhunderts 
lehnten die amtierenden Politiker eine Aus-
weitung des Wahlrechts mit dem Argument 
ab, das Volk sei aufgrund mangelnder Bil-
dung für diese Verantwortung noch nicht 
bereit. Die Einführung der Schulpflicht bis 
zum 12. Lebensjahr 1881 und die Schulreform 
von 1912 sahen die damaligen Abgeordneten 
als eine Etappe, die langfristig die Einbe-
ziehung in politische Entscheidungen eines 
größeren Teils der Bevölkerung ermöglichen 
sollte. Während manche Politiker wirklich ein 
höheres Bildungsniveau mit dem Ziel einer 
weiteren Demokratisierung anstrebten, war 
die mangelnde Bildung der Bevölkerung für 
andere hingegen nur ein Vorwand, um ihr 
politische Rechte zu verweigern. 

Ab 1919, also seit der Einführung des allge-
meinen Wahlrechts, wurde das politische 
System Luxemburgs verstärkt in den Schul-
büchern behandelt. Manchmal wird der Bür-
gerkunde-Unterricht auch als Hemmschuh 
gesehen: Das Weiterbestehen unterschied-
licher Lehrinhalte für Jungen und Mädchen 
hat zweifellos lange Zeit dazu beigetragen, 
dass Frauen von der Politik ferngehalten 
wurden. Erst 1968 wurden an Gymnasien ein-
heitliche Lehrpläne eingeführt.
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N E U E  P O L I T I K E R I N N E N 
U N D  P O L I T I K E R

M A R G U E R I T E 
T H O M A S - C L E M E N T  
( 1 8 8 6 - 1 9 7 9 )

Bei den Kammerwahlen von  
1919 wird Marguerite Thomas-
Clement als einzige von drei  
Kandidatinnen der sozialisti-
schen Partei gewählt. Damit ist 
sie die erste Frau im Luxembur-
ger Parlament. Eine ihrer ersten 
Initiativen ist ein Gesetzesvor-
schlag zur Gleichstellung von 
Mann und Frau im rechtlichen 
und wirtschaftlichen Bereich – 
denn trotz des neuen Wahlrechts 
bleiben die Frauen in anderen 
Bereichen weiterhin rechtlich  
benachteiligt. Sie kämpft gegen 
die Bestimmung, dass verheira-
tete Frauen nicht im öffentlichen 
Dienst tätig sein dürfen. Bei  
den Kammerwahlen 1931 wird  
sie nicht wiedergewählt.

C A T H E R I N E 
S C H L E I M E R - K I L L 
( 1 8 8 4 - 1 9 7 3 )

1919 ermuntert die Haushal-
tungslehrerin Catherine Schlei-
mer-Kill in Zeitungsartikeln die 
Frauen, sich für die anstehende 
Wahl zu interessieren, bei der 
sie erstmals ihre Stimmen ab-
geben dürfen. Sie kandidiert 
auch selbst, für die katholische 
Rechtspartei – jedoch ohne 
Erfolg. Weil sie sich für die recht-
liche Gleichstellung verheirateter 
Frauen einsetzt, entzweit sie sich 
zudem schnell mit ihrer Partei. 
Bei den Gemeindewahlen 1928 
wagt es Catherine Schleimer-
Kill, in Esch/Alzette eine reine 
Frauenliste aufzustellen - und 
erhält ein Mandat! Neben ihrer 
politischen Aktivität gründet sie 
den Verein „Action féminine“. 
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J E A N  S C H O R T G E N   
( 1 8 8 0 - 1 9 1 8 )

Der Hütten- und Bergarbeiter 
Jean Schortgen tritt als junger 
Mann in die „Sozialdemokrati-
sche Partei“ ein und ist schon 
bald Mitglied der Parteileitung. 
Kurz vor Ausbruch des Krieges 
1914, noch unter dem Zensus-
wahlrecht, erringt er ein Abge-
ordnetenmandat und wird so 
der erste Arbeiter im Parlament. 
Schortgen setzt sich vor allem 
für die Arbeiterschaft ein. Er 
weist auf die unerträgliche Lage 
der hungernden Bevölkerung im 
Krieg hin und betont, dass er sich 
für die Armen einsetzen will: „[D]
ie Reichen haben es nicht nötig, 
dass man für sie eintritt, sie ha-
ben sich bis jetzt noch immer zu 
helfen gewusst [...].“ Am 1. Mai 
1918 kommt er bei einem Arbeits-
unfall in der Mine ums Leben.

P I E R R E  K R I E R  
( 1 8 8 5 - 1 9 4 7 )

 1918 wird Pierre Krier erstmals 
ins Parlament gewählt. Der Lo-
komotivführer und sozialistische 
Politiker wird Vorsitzender des 
neuen „Luxemburger Berg- und 
Metallindustriearbeiter-Ver-
bandes. Er führt mit anderen 
Parteimitgliedern den Wandel 
von der Sozialistischen Partei zur 
Arbeiter-Partei herbei. Später 
kämpft er parteiintern gegen 
gemeinsame Aktionen mit der 
Kommunistischen Partei. Als 1937 
die „Arbeiter-Partei“ sich erst-
mals an einer Regierung betei-
ligt, wird Pierre Krier Arbeitsmi-
nister. Nach dem Einmarsch der 
deutschen Truppen in Luxemburg 
1940 flüchtet er nach London 
und setzt sich im dortigen Exil 
mit den Prinzipien des „Welfare 
State“ der britischen Labour-Be-
wegung auseinander. 

#

#
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D O M I N I Q U E  U R B A N Y  
( 1 9 0 3 - 1 9 8 6 )

Dominique Urbany, der Sohn 
eines Minenarbeiters, ist bereits 
als Jugendlicher bei der Grün-
dung der Kommunistischen Par-
tei (KPL) dabei. Im Rahmen der 
antikommunistischen Repression 
in den 1930er Jahren werden er 
und sein Parteikollege Jean Kill 
von der Regierung gezwungen, 
den Dienst als Grundschullehrer 
zu quittieren. Zudem verliert er 
sein Gemeinderats-Mandat in 
Rümelingen. Dieses Politikverbot 
steht im Kontrast zur politischen 
Atmosphäre der ersten Nach-
kriegsjahre, als der KPL-Vertreter 
Urbany Abgeordneter wird und 
1946 für kurze Zeit Minister in 
einer Regierung der nationalen 
Einheit ist. Urbany ist ein tradi-
tioneller, moskautreuer Kommu-
nist. Parteiintern sorgt er dafür, 
dass diese strenge Linie nicht  
in Frage gestellt wird. 

#

# E U G È N E  H O F F M A N N  
( 1 8 8 6 - 1 9 3 5 )

Dem konservativen Großbauern 
Eugène Hoffmann aus Vichten 
liegen vor allem die Interessen 
der Bauern am Herzen, wes-
halb er sich schon sehr früh für 
die Schaffung einer Landwirt-
schaftskammer einsetzt. 1915 
wird er als Vertreter der Rechts-
partei ins Parlament gewählt. 
In der Folge des Referendums 
von 1919 über die zukünftige 
wirtschaftliche Ausrichtung des 
Großherzogtums setzt Hoffmann 
sich entgegen der Parteilinie 
weiterhin für eine Union mit 
Frankreich ein. 1925 trägt er zum 
Fall der Regierung Reuter bei, 
tritt aus der Rechtspartei aus 
und gründet eine eigene Partei. 
Bis zu seinem frühen Tod 1935 
gilt Hoffmann als Vertreter der 
Bauern im Parlament und wird 
mit ihren Stimmen mehrfach 
wiedergewählt.

# W I E L E W A T M I R S I N N

5757



A U G U S T E 
D E L A P O R T E 
( 1 8 9 2 - 1 9 6 0 )

Wie sein Vater vor ihm wird auch 
der studierte Agronom und Groß-
bauer Auguste Delaporte aus 
Weiler bei Clerf 1918 ins Parla-
ment gewählt. Auch Delaporte 
tritt beim Wirtschaftsreferen-
dum von 1919 für eine Verbindung 
mit Frankreich ein, doch der 
Abgeordnete der Rechtspartei 
schwenkt er auf die Parteilinie 
ein, als sie als Regierungspartei 
die Wirtschaftsunion mit Belgien 
umsetzt. Auch wenn er selbst 
Großbauer ist, gehört er doch zu 
den Bauern, die als neu gewählte 
Abgeordnete auch auf die sozia-
len Probleme in der Landwirt-
schaft eingehen. 
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W A H L K Ä M P F E

06

Bei den Wahlen stellen die Parteien Kandidatinnen 
und Kandidaten sowie politische Programme 
auf, zwischen denen sich die Wählerschaft 
entscheiden muss. Dabei werden konkurrierende 
Zukunftskonzepte einander gegenübergestellt. 
Die Parteien versuchen mit unterschiedlichen 
Methoden Aufmerksamkeit zu bekommen: 
Plakate im öffentlichen Raum, Flugblätter, 
Wahlversammlungen, Werbestände auf Märkten 
usw. Das System des Panaschierens führt 
dazu, dass auch die einzelnen Kandidatinnen 
und Kandidaten versuchen, sich gut bei der 
Wählerschaft zu verkaufen. Für diese ist nicht 
nur ein politisches Konzept entscheidend, 
sondern auch die Personen, die dieses Konzept 
ihrer Meinung nach am besten vertreten.
Nicht alles ist erlaubt. Während im 19. Jahrhundert 
viele Kandidaten noch prächtige Festessen 
veranstalteten, ist es heute den Kandidierenden 
laut Gesetz z. B. verboten, möglichen Wählerinnen 
oder Wählern während des Wahlkampfes Essen 
oder Getränke zu bezahlen. Außerdem ist es 
üblich, dass die Parteien vor den Wahlen eine 
Vereinbarung unterzeichnen, in der sie z. B. 
die Höchstzahl großer Plakate an Straßen oder 
eine Grenze für Wahlwerbegeschenke festlegen. 
Seit 2007 sind politische Parteien aufgrund des 
Parteienfinanzierungsgesetzes zur Transparenz 
über die Herkunft der Gelder verpflichtet, die 
während eines Wahlkampfs eingesetzt werden.

W Ä H L E N  S I E  U N S !
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D I E  P O L I T I S C H E N  P A R T E I E N

Vor der Einführung des allgemeinen 
Wahlrechts im Jahr 1919 stellten die 
Kandidaten sich meist einzeln zur Wahl. 
Nach und nach taten sich jedoch Politiker 
mit ähnlichen Ansichten zusammen, um ihre 
Vorstellungen in der Abgeordnetenkammer 
besser vertreten zu können und als Gruppe 
bei den Wahlen anzutreten. So wurde 1902 
die Sozialdemokratische Partei gegründet, 
1904 die Liberale Liga und 1914 die 
katholische Rechtspartei.
Seit 1919 begünstigt das Verhältnis- bzw. 
Listenwahlrecht die Bildung von Parteien, 
da Einzelkandidaten und -kandidatinnen 
keine Erfolgschancen mehr haben. Da es 
zudem nur sehr selten vorkommt, dass eine 
einzige Partei in der Abgeordnetenkammer 
mehr als 50 % der Sitze erhält, bilden 
die Parteien untereinander Koalitionen, 
damit die Regierung über eine Mehrheit 
im Parlament verfügt. Zu den drei großen 
Regierungsparteien gehören seit 1919 
traditionell die christlich-soziale (CSV), die 
sozialistische (LSAP) und die liberale Partei 
(DP) sowie, seit 2013, die in den 1980er Jahren 
gegründeten Grünen (Déi Gréng). Andere, 
kleinere Parteien waren bzw. sind ebenfalls 
in der Abgeordnetenkammer vertreten, 
manchmal jedoch nur mit einem oder zwei 
Abgeordneten. Zurzeit sind so neben den 
oben genannten Parteien die Alternativ 
Demokratesch Reformpartei (ADR), die 
Linken (Déi Lénk) und die Piratenpartei in 
der Abgeordnetenkammer vertreten. Andere 
Parteien nehmen ebenfalls an den Wahlen 
teil, erhalten aber nur selten Mandate.
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07

D I E  W A H L E N

In einer Demokratie ist der Wahlvorgang an sich 
und die Stimmenauszählung von entscheidender 
Bedeutung. Alle Wahlberechtigten müssen die 
Möglichkeit haben zu wählen und ihre Stimmen 
müssen berücksichtigt werden. 
In Luxemburg sind die Wahllokale am 
Wahlsonntag von 8.00 bis 14.00 Uhr geöffnet. 
Für volljährige Bürgerinnen und Bürger bis zum 
Alter von 75 Jahren besteht Wahlpflicht. Die 
Wahl ist geheim und erfolgt persönlich, niemand 
kann im Namen eines anderen wählen. Lediglich 
Wählerinnen und Wähler, die aus verschiedenen 
gesundheitlichen Gründen Unterstützung 
benötigen, dürfen von einer Person ihrer Wahl 
in die Wahlkabine begleitet werden. Seit einigen 
Jahren wählen immer mehr Menschen bereits vor 
dem Wahltag per Briefwahl.

I M  W A H L B Ü R O
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E I N E  P A R T E I  O D E R  
P E R S O N E N  W Ä H L E N ?

In Luxemburg kann man auf zwei 
verschiedene Arten wählen: Es ist möglich, 
eine Partei zu wählen und dieser mit einem 
Kreuz sämtliche Stimmen zu geben, über 
die man verfügt. Man kann aber seine 
Stimmen auch auf einzelne Kandidatinnen 
bzw. Kandidaten unterschiedlicher Parteien 
verteilen. Die Entscheidung für eine dieser 
beiden Vorgehensweisen kann weitreichende 
Auswirkungen auf das Wahlergebnis haben!

M E H R H E I T S -  O D E R  V E R -
H Ä LT N I S W A H L R E C H T ?

Auch wenn man einzelne Kandidatinnen 
oder Kandidaten wählt, werden die Mandate 
aufgrund des luxemburgischen Wahlsystems 
entsprechend der Zahl der Stimmen verteilt, 
die die Parteien insgesamt erhalten haben. 
In anderen Ländern, wie den Vereinigten 
Staaten von Amerika, Großbritannien oder 
Frankreich, erhält nur die Person mit den 
meisten Stimmen den Sitz des jeweiligen 
Bezirks. Dieses Mehrheitswahlrecht funk-
tioniert nach dem „The winner takes it all“-
Prinzip. In diesen Ländern gibt es häufig 
nur zwei Parteien, die das politische Leben 
bestimmen und mal die absolute Mehrheit 
erzielen, mal in die Opposition gehen.
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W A H L P F L I C H T

In Luxemburg sind alle volljährigen Bürger 
und Bürgerinnen unter 75 Jahren zur 
Teilnahme an der Wahl verpflichtet. Die 
Wahlpflicht, die in nur wenigen anderen 
Ländern (wie etwa in Belgien) besteht, 
hat erhebliche Auswirkungen auf den 
Ausgang der Wahlen. Sie stärkt zudem 
die Legitimität und Repräsentativität 
der gewählten Personen: Niemand kann 
sagen, die Entscheidungen der politischen 
Verantwortungsträger beträfen ihn nicht, 
und dies damit begründen, er habe nicht an 
deren Wahl teilgenommen. 
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K O M M U N A L W A H L E N 

Die Gemeinde ist die politische Ebene 
mit der größten Bürgernähe. In den 102 
luxemburgischen Gemeinden wird der 
Gemeinderat alle sechs Jahre gewählt. 
Je nach Bevölkerungszahl der Gemeinde 
hat er zwischen 7 und 27 Mitglieder. Der 
Gemeinderat wählt aus dem Kreis seiner 
Mitglieder den Bürgermeister bzw. die 
Bürgermeisterin sowie die Schöffinnen oder 
Schöffen, die für die tägliche Leitung der 
Gemeinde zuständig sind.
Wie bei allen Wahlen in Luxemburg 
gilt auch hier die Wahlpflicht. Anders 
als bei den nationalen Wahlen können 
jedoch auch Nichtluxemburger und 
Nichtluxemburgerinnen ihre Eintragung in 
die Wählerverzeichnisse beantragen. Die 
Teilnahme an der Wahl ist in diesem Fall 
ebenfalls obligatorisch. Außerdem können 
diese Personen kandidieren.
Bei den Kommunalwahlen gibt es zwei 
verschiedene Wahlsysteme: In Gemeinden 
mit weniger als 3.000 Personen gilt das 
System der relativen Mehrheit, bei dem 
die Kandidatinnen und Kandidaten einzeln 
antreten. Wer die meisten Stimmen 
erhalten hat, ist gewählt. In Gemeinden 
mit mehr als 3.000 Einwohnern gilt das 
Verhältniswahlrecht nach den gleichen 
Modalitäten wie bei den Parlamentswahlen.

# W I E L E W A T M I R S I N N
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E U R O P A W A H L E N 

Seit 1979 werden die Wahlberechtigten alle 
fünf Jahre aufgerufen, die sechs luxem-
burgischen Abgeordneten im Europäischen 
Parlament zu bestimmen. Alle EU-Bürge-
rinnen und -Bürger können unabhängig von 
ihrer Staatsangehörigkeit an diesen Wahlen 
teilnehmen. Nicht-luxemburgische Wahl-
berechtigte dürfen sich entscheiden, ob 
sie an der Wahl der Luxemburger Europa- 
abgeordneten teilnehmen oder lieber  
die Kandidaten oder Kandidatinnen ihres 
Herkunftslandes wählen.
Bis 2009 fanden die Europawahlen am glei-
chen Tag wie die nationalen Kammerwahlen 
statt. Seit den vorgezogenen Neuwahlen zur 
Abgeordnetenkammer im Jahr 2013 finden 
Parlaments- und die Europawahlen nicht 
mehr im gleichen Jahr statt. Nichtsdesto-
trotz treten manche Politiker bei beiden 
Wahlen an.
Viele wichtige Fragen werden auf euro-
päischer Ebene entschieden, wobei diese 
Entscheidungsebene im Laufe der Jah-
re an Bedeutung gewonnen hat. Dennoch 
scheinen die Europawahlen die Bürger und 
Bürgerinnen nach wie vor weit weniger zu 
interessieren als die Kommunal- und Par-
lamentswahlen: Der Wahlkampf ist kürzer, 
Diskussionsrunden und Informationsver-
sammlungen sind weniger zahlreich und die 
Kandidatinnen und Kandidaten sind in der 
Öffentlichkeit oft weniger bekannt, als dies 
bei nationalen Wahlen der Fall ist.

©
 E

ur
op

ap
ar

la
m

en
t

68

1 0 0  J O E R  A L L G E M E N G T  W A H L R E C H T



W A H L B E T E I L I G U N G

Obwohl die tatsächliche Wahlbeteiligung 
weit höher ist als in Ländern ohne 
Wahlpflicht, gibt es potenzielle Wählerinnen 
und Wähler, die in Luxemburg nicht wählen. 
Bei den Parlamentswahlen von 2018 waren 
rund 260.000 Wahlberechtigte in die 
Wählerverzeichnisse eingetragen, doch nur 
89,6 % haben einen Stimmzettel abgegeben. 
Von diesen 233.000 haben rund 7.000 
einen leeren Stimmzettel und damit keine 
Stimme abgegeben. Darüber hinaus wurden 
9.800 ausgefüllte Stimmzettel als ungültig 
eingestuft, weil die Wählenden entweder 
mehr Kreuze machten als erlaubt oder weil 
die Zettel nicht erlaubte Zeichen aufwiesen. 
Alles in allem gaben von den 259.887 
potenziellen Wählern und Wählerinnen 
nur 216.177, d. h. 83 % der eingetragenen 
Wahlberechtigten, einen Stimmzettel ab, 
der berücksichtigt wurde.
Obwohl die leeren oder ungültigen Stimm-
zettel bei der Mandatsverteilung nicht 
berücksichtigt werden, bringen Wähler 
und Wählerinnen, die bewusst einen leeren 
Stimmzettel abgeben, auch eine politische 
Botschaft zum Ausdruck: Keine der Parteien 
und Kandidatinnen bzw. Kandidaten ent-
spricht ihren politischen Vorstellungen. Sie 
fühlen sich von der derzeitigen Politik also 
nicht vertreten.

Luxemburg zählte zum 1. Januar 2018 
602.005 Einwohner, von denen 47,9 % nicht 
die luxemburgische Staatsangehörigkeit 
besaßen. Dies ist die Erklärung dafür, 
dass die für die Wahlen eingetragenen 
Personen nur 53,6 % der in Luxemburg 
lebenden Bevölkerung über 18 Jahre 
ausmachen. Nach Abzug der nicht er-
schienenen Wahlberechtigten sowie der  
leeren und ungültigen Stimmzettel haben  
bei den Parlamentswahlen vom 14. Oktober  
2018 nur 44,5 % der in Luxemburg an-
sässigen Bevölkerung über 18 Jahren die 
Abgeordneten gewählt – trotz Wahlpflicht!
Angesichts dieser Zahlen fragen sich 
manche Kommentatoren, ob die Legitimität 
der gewählten Personen noch hinreichend 
gewährleistet ist. Aus diesem Grund 
werden seit den 1980er Jahren regelmäßig 
Forderungen nach einer Öffnung des 
nationalen Wahlrechts für Ausländer laut 
und auch eine Senkung des Wahlalters auf  
16 Jahre wird gefordert. Bei einem Re-
ferendum konnten die Luxemburger Wähler 
und Wählerinnen 2015 über beide Vorschläge 
abstimmen; sie wurden mit einer Mehrheit 
von 80 % abgelehnt.

# W I E L E W A T M I R S I N N
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N A T I O N A L E  U N D  
K O M M U N A L E  R E F E R E N D E N

Neben den Parlaments- und 
Kommunalwahlen sind die Wahlberechtigten 
manchmal auch aufgerufen, sich in 
einem Referendum zu konkreten Fragen 
zu äußern. Auf nationaler Ebene fanden 
bis jetzt vier Referenden statt: das Re-
ferendum über die Monarchie sowie eine 
künftige Wirtschaftsunion im Jahr 1919, 
das Referendum über das Ordnungsgesetz 
(„Maulkorbgesetz“) von 1937, das Re-
ferendum zur Annahme eines Vertrages 
über eine Verfassung für Europa von 2005 
und das Referendum von 2015, bei dem es 
hauptsächlich um Fragen im Zusammenhang 
mit der Öffnung des Wahlrechts ging. Zum 
Zeitpunkt der Ausstellung diskutiert die 
Abgeordnetenkammer über die Möglichkeit, 
die Wahlberechtigten im Rahmen des 
laufenden Verfassungsreformprozesses in 
einem Referendum zu befragen.
In den Gemeinden finden Referenden 
häufiger statt: Aufgrund einer Entscheidung 
des Gemeinderates oder auf Initiative  
aus der Bevölkerung wird das Referendum 
manchmal als Instrument eingesetzt, um 
spezifische Bauvorhaben zu genehmigen, 
um zu bestimmen, ob auf dem Gebiet 
der Gemeinde ein staatliches Projekt an- 
genommen wird, usw. Es besteht keine 
Verpflichtung, lokale Referenden ab-
zuhalten; nur bei Fusionen mehrerer 
Gemeinden ist das Resultat bindend.
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Z U R  W A H L  A N T R E T E N

Die politischen Parteien sind bestrebt, bei 
den Wahlen vollständige Listen aufzustellen, 
da das Wahlsystem unvollständige Listen 
benachteiligt. Bei den Parlamentswahlen 
von 2018 traten dementsprechend 547 
Kandidatinnen und Kandidaten an, es 
waren jedoch nur 60 Mandate zu vergeben. 
Seit den Wahlen von 2018 muss außerdem 
jede bei nationalen oder europäischen 
Wahlen aufgestellte Liste mindestens 40 
% Männer und 40 % Frauen zählen, um 
die Geschlechterparität in der Politik zu 
fördern. Parteien, die diese Vorgabe nicht 
einhalten, werden finanziell bestraft.
Alle volljährigen Bürgerinnen und Bürger 
haben die Möglichkeit, bei Wahlen zu 
kandidieren, indem sie entweder von 
einer bestehenden Partei als Kandidat 
oder Kandidatin aufgestellt werden oder 
indem sie genug Kandidaturen für die 
eigene Liste finden, um mit einer neuen 
Partei anzutreten. Es können ebenfalls 
Einzelpersonen zu den Wahlen antreten.
Doch wieso sollte man überhaupt 
kandidieren, wenn man weiß, dass die 
meisten Kandidierenden nicht gewählt 
werden? Viele Gründe können Menschen 
dazu bewegen, sich aufstellen zu lassen: 
der Wille, etwas zu verändern, der Wunsch, 
sich zu engagieren und Verantwortung 
zu übernehmen, das Bestreben, einem 
Anliegen Geltung zu verschaffen, das einem 
am Herzen liegt, der Wille, das eigene Dorf 
oder die eigene Gemeinde auf nationaler 
Ebene zu vertreten, persönliche Ambitionen, 
der Wunsch nach Einfluss usw. 

Für die Parteien ist es manchmal schwierig, 
ihre Liste mit Namen zu füllen. Dies hängt 
nicht nur damit zusammen, dass die 
Wahlkämpfe sehr ermüdend sind, sondern 
auch mit dem negativen Image der Politik, 
die manchmal als eine erbarmungslose 
Welt voller ehrgeiziger Opportunisten 
beschrieben wird, die nur ihren eigenen 
Vorteil suchen.
Dies ändert jedoch nichts daran, dass die 
Demokratie vom persönlichen Engagement 
der Bürgerinnen und Bürger lebt. Eine 
sichtbare politische Meinungsvielfalt 
setzt voraus, dass es Menschen gibt, die 
die jeweiligen Meinungen vertreten. Ohne 
die Tausenden von Kandidatinnen und 
Kandidaten, die sich seit 1919 politisch 
engagiert haben, wäre unsere Demokratie 
tot!

# W I E L E W A T M I R S I N N
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08

Im Laufe der vergangenen hundert Jahre 
wurde die parlamentarische Demokratie 
mehr als einmal in Frage gestellt. Die großen 
antidemokratischen Ideologien erreichten ihren 
Höhepunkt in den 1930er Jahren. Faschistische 
und sogar nationalsozialistische Gedanken 
wurden in Luxemburg verbreitet. Andere wollten 
die repräsentative Demokratie durch eine auf 
Korporatismus beruhende Staatsform ersetzen, 
in der Wahlen durch politische Beteiligung 
von unterschiedlichen ver-pflichtenden 
Berufsverbänden ersetzt würden.
In den 1930er Jahren war man auch über die 
zunehmende Bedeutung der kommunistischen 
Partei beunruhigt, die im Verdacht stand, 
antidemokratisch zu sein. Unter Missachtung der 
Regeln zur freien Meinungsäußerung versuchten 
manche Politiker, diese Partei zu verbieten. 1937 
hielt die Regierung ein Referendum über das als 
„Maulkorbgesetz“ bekannte „Gesetz zum Schutz 
der politischen und sozialen Ordnung“ ab. Dieses 
hätte es ermöglicht, bestimmte politische 
Gruppierungen, wie eben die kommunistische 
Partei, zu verbieten. Das Gesetz wurde von 50,6 
% der Wähler und Wählerinnen abgelehnt, die 
mit diesem autoritären und antidemokratischen 
Schritt nicht einverstanden waren.
Während der Besetzung des Großherzogtums 
durch das nationalsozialistische Deutsch-land im 
Zweiten Weltkrieg wurden alle demokratischen 
Institutionen abgeschafft. Die Großherzogin 
sowie die Regierung gingen ins Exil und kehrten 
erst nach Kriegsende 1945 zurück. Die Parteien, 
die vor dem Krieg bestanden hatten, bildeten sich 
unter anderen Namen neu und bereits im Oktober 
1945 fand wieder eine demokratische Wahl statt. 
Nach der Erfahrung der Besetzung stand die 
Luxemburger Bevölkerung überzeugter denn je 
hinter der parlamentarischen Demokratie.

D I E  G E F Ä H R D U N G  
D E R  D E M O K R A T I E  G E S T E R N
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Die 60 Mitglieder der Abgeordnetenkammer 
werden alle fünf Jahre in allgemeiner, geheimer 
und direkter Wahl gewählt. Nach den Wahlen 
konsultiert der Großherzog Vertreter aller 
politischen Parteien und bestimmt anschließend 
eine Person, die mit der Regierungsbildung 
beauftragt wird. Allerdings muss die Regierung 
über eine Mehrheit in der Abgeordnetenkammer 
verfügen. Seit 1919 erfolgt die Regierungsbildung 
durch die politischen Parteien, während dem 
Großherzog eine rein formelle Rolle zukommt. 
Die in der Abgeordnetenkammer ver-tretenen 
Parteien bilden untereinander Koalitionen, 
damit die Regierung über eine Mehrheit 
verfügt; die Regierung setzt sich dabei aus 
Personen zusammen, die von den betreffenden 
Parteien bestimmt wurden. Die Mehrheit muss 
mindestens 31 Abgeordnete umfassen. Die 
Fraktionen und politischen Strömungen, die der 
Regierungskoalition nicht angehören, bilden die 
Opposition.
Dem Parlament kommt eine Schlüsselrolle in 
der Demokratie zu, denn die Abgeordneten 
verabschieden die Gesetze. Jeder bzw. 
jede Abgeordnete hat prinzipiell das 
Recht, Gesetzesvorlagen einzubringen, 
auch wenn die meisten Gesetze auf Ent- 
würfen der Regierung basieren, die so 
ihr politisches Programm umsetzt. Die  
Abgeordnetenkammer kontrolliert außer-
dem die Arbeit der Regierung und kann 
Untersuchungsausschüsse einsetzen. Ohne 
die jährliche Verabschiedung des Haushalts 
durch das Parlament wäre die Regierung 
handlungsunfähig. In der Abgeordnetenkammer 
finden außerdem Debatten zu aktuellen 
politischen Themen statt und die luxemburgischen 
Abgeordneten beteiligen sich darüber hinaus an 
inter-nationalen Aktivitäten.
In einem Rechtsstaat wie Luxemburg kön- 
nen alle Bürgerinnen und Bürger, die der 
Auffassung sind, dass das Gesetz nicht  
eingehalten wurde, vor Gericht ziehen, um ihr 
Recht einzufordern. Diese Tei-lung der Gewalten 
in Legislative (Abgeordneten-kammer), 
Exekutive (Regierung) und Judikative (Gerichte) 
ist das Grundprinzip einer modernen Demokratie.

D I E  A B G E O R D N E T E N K A M M E R

# W I E L E W A T M I R S I N N
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D I E  S P R A C H E  D E R  
A B G E O R D N E T E N

1848 wurden erstmals einige Reden auf  
Luxemburgisch gehalten, doch kehrte man 
schon bald zum Französischen und Deut-
schen zurück. Entgegen dieser üblichen 
Praxis hielt 1896 der sozialdemokratische 
Abgeordnete Caspar Mathias Spoo seine 
Antrittsrede auf Luxemburgisch, d. h. in der 
Sprache des Volkes. Als Reaktion hierauf 
beschloss die Abgeordnetenkammer damals 
mit überwältigender Mehrheit, die Verwen-
dung des Luxemburgischen in der Abgeord-
netenkammer nicht zuzulassen. Erst nach 
1945 wurde die luxemburgische Sprache  
zunehmend wichtiger. Auch in den Wahl-
kämpfen setzte sich Luxemburgisch  
immer mehr durch. Seit den 1970er Jahren 
sprachen immer mehr Abgeordnete in der  
Abgeordnetenkammer Luxemburgisch. 
Heute ist es unvorstellbar, dass die Debat-
ten in der Abgeordnetenkammer in einer 
anderen Sprache stattfinden könnten.
Ein Gesetz von 1984 legte Luxemburgisch 
die Nationalsprache fest, Französisch und 
Deutsch sind weiterhin Verwaltungsspra-
chen. Die Gesetze werden auf Französisch 
verfasst, da diese Sprache auch weiterhin 
die Rechtssprache Luxemburgs ist.
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D I E  A B G E O R D N E T E N - 
T Ä T I G K E I T

In Luxemburg gilt ein Abgeordnetenmandat 
nicht als Vollzeitbeschäftigung. Den 
Abgeordneten stehen wöchentlich zwanzig 
Stunden politischer Urlaub zu. Auch 
wenn viele Mandatsträger gleichzeitig 
auf kommunaler Ebene Verantwortung 
übernehmen und dafür zusätzlichen 
politischen Urlaub erhalten, auch wenn 
die staatlichen Beamten und Angestellten 
ihre Beschäftigung für die Regierung 
gemäß dem Grundsatz der Gewaltenteilung 
vorübergehend aufgeben müssen, kommt 
es nicht selten vor, dass eine gewählte 
Person weiterhin einer beruflichen 
Tätigkeit nachgeht. Die Abgeordneten 
erhalten eine monatliche Vergütung sowie 
Vergütungen für die Sitzungen, an denen 
sie teilnehmen. Dies soll sicherstellen, 
dass die Ausübung der Mandate nicht den 
Vermögenden vorbehalten ist, sondern 
dass Mandatsträger, die auf ihren Lohn 
bzw. ihr Gehalt angewiesen sind, ihr 
Amt in völliger Unabhängigkeit ausüben 
können. Parlamentarier dürfen nämlich 
nicht bestechlich sein, d. h. es ist ihnen 
untersagt, Geld oder Sachleistungen von 
Interessenvertretern anzunehmen.
Die parlamentarische Arbeit findet 
nicht nur in den Plenarsitzungen der 
Abgeordnetenkammer statt, sondern 
vor allem auch in den Sitzungen der 
Kommissionen. Hier werden die Gesetze 
diskutiert und vorbereitet. Ein Mandat 
erfordert demnach auch Arbeit hinter den 
Kulissen, was der breiten Öffentlichkeit 
oft nicht bewusst ist. Die Fraktionen 
erhalten eine finanzielle Unterstützung, 
die entsprechend der Zahl der 
Parlamentarier berechnet wird und dazu 
dient, parlamentarische Assistentinnen 
und Assistenten einzustellen, die die 
Mandatsträger in ihrer Arbeit unterstützen. 
Darüber hinaus sorgt die Verwaltung der 
Abgeordnetenkammer, die 2019 aus etwa 
hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
besteht, für das reibungslose Funktionieren 
des demokratischen Prozesses.
Alle Abgeordneten können schriftliche oder 
mündliche Fragen und Anfragen an die 
Regierung richten, die diese beantworten 
muss.
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D I E  K A M M E R  U N D  D I E 
B Ü R G E R

Obwohl nur alle fünf Jahre Wahlen 
stattfinden, haben die Bürgerinnen und 
Bürger heute viele Möglichkeiten, den 
Parlamentariern ihre Ideen zu unterbreiten. 
Jede Person oder Gruppe von Personen 
kann eine Petition direkt an die 
Abgeordnetenkammer richten. Daneben 
können Bürgerinnen und Bürger ihre 
Forderungen durch öffentliche Petitionen 
vorbringen. Solche Petitionen werden auf 
der Website der Abgeordnetenkammer 
zugänglich gemacht und können online 
oder in Papierform von jeder Person, die 
mindestens 15 Jahre alt ist, unterzeichnet 
werden. Falls die Petition innerhalb von 
sechs Wochen von mehr als 4.500 Personen 
unterzeichnet wurde, findet eine von 
„Chamber TV“, dem luxemburgischen 
Parlamentsfernsehen, übertragene Debatte 
hierzu statt. 
Im Rahmen von Hearings zu spezifischen 
Themen kommen regelmäßig Vertreter 
und Vertreterinnen von Vereinen oder 
Verbänden in die Abgeordnetenkammer. 
Darüber hinaus gibt es aufgrund eines 
Gesetzes von 2008 ein Jugendparlament, 
in dem junge Menschen im Alter von 14 bis 
24 Jahren regelmäßig zusammenkommen. 
Die von diesem Jugendparlament an-
genommenen Entschließungen werden den 
Parlamentariern vorgestellt.
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B Ü R G E R B E T E I L I G U N G

Auch außerhalb des Parlaments finden politische 
Debatten statt. Soziale, wirtschaftliche und po-
litische Forderungen äußern sich in vielfältiger 
Weise. Seit 1919 prägen Demonstrationen von 
Gewerkschaften, Vereinigungen, Nichtregie-
rungsorganisationen, Jugendverbänden usw. die 
Geschichte des Landes. Von einfachen Plakat-
kampagnen über öffentliche Veranstaltungen 
bis hin zu Streiks nutzen die Bürgerinnen und 
Bürger ihre Möglichkeiten, Druck auf die Regie-
rung und Abgeordnetenkammer auszuüben und 
sich an der Politik zu beteiligen. 
Viele gesellschaftliche Gruppen versuchen, die 
Politik zu beeinflussen. Die fünf Berufskammern 
(Arbeitnehmerkammer, Kammer der Staats-
beamten und -angestellten, Handelskammer, 
Handwerkskammer und Landwirtschaftskam-
mer) setzen sich aus gewählten Personen der je-
weiligen Berufsgruppe zusammen. Die Regierung 
muss die Meinungen dieser Berufskammern ein-
holen, bevor bestimmte Gesetze verabschiedet 
werden können. Wie in unseren Nachbarländern 
machen übrigens auch Luxemburger Interessen-
verbände oft eigene Vorschläge für Gesetzesände-
rungen. Privatunternehmen, nichtstaatliche Or-
ganisationen, Gewerkschaften oder einfach nur 
Bürgerinnen und Bürger wenden sich in Form von 
schriftlichen Stellungnahmen oder im direkten  
Gespräch an die Regierungsmitglieder oder die 
Abgeordneten.

A LT E R N A T I V E  P A R T I Z I P A T I O N
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S A T I R E

Politik ist sicherlich eine ernste Angelegen-
heit und ist vielleicht gerade deshalb immer 
Zielscheibe der Satire, das war schon immer 
so. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts machten 
die Karikaturisten sich in der geschreibenen 
Presse über politische Persönlichkeiten lus-
tig. Einige Blätter, wie „D'Wäschfra“ (1868-
1884) und - neueren Datums - der „Neie 
Feierkrop“ (1993-2018), sind reine politische 
Satire. Im 20. Jahrhundert nutzten die Hu-
moristen zunächst auch das Radio, später 
mehr und mehr das Fernsehen, also Ton und 
bewegte Bilder für ihre Satire. In noch jün-
gerer Zeit wird das Internet zur Verbreitung 
ihrer satirischen Kritik immer wichtiger.

D I E  P R E S S E

Im 19. Jahrhundert kam es zu einem bis 
dahin nicht dagewesenen Aufschwung der 
geschriebenen Presse. Seit 1848 verfügten 
alle Meinungsrichtungen, später alle Par-
teien, über eine eigene Zeitung, mit der sie 
die potenziellen Wähler direkt erreichen 
konnten. In Luxemburg war die Gesellschaft 
lange von dieser parteigebundenen Presse 
geprägt. Seit etwa zwanzig Jahren emanzi-
pieren sich die Printmedien von den Partei-
en, mit denen sie historisch verbunden sind. 
Die Zeitungen wollen nunmehr als politisch 
neutrale Medien wahrgenommen werden.
Durch den Aufschwung des Hörfunks nach 
1945, des Fernsehens in den 1970er Jahren 
und schließlich des Internets und der sozia-
len Medien nahm die Bedeutung der Print-
medien in Luxemburg ab. Heute informieren 
sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger 
vor allem, wenn nicht sogar ausschließlich, 
online auf Nachrichtenwebsites, aber auch 
über die sozialen Medien (Facebook, Twit-
ter, Instagram usw.).

B Ü R G E R B E T E I L I G U N G  I N 
D E N  G E M E I N D E N

Heutzutage bemühen sich viele Gemeinde-
verwaltungen um aktive Partizipation, also 
um Möglichkeiten, die Bürger und Bürge-
rinnen langfristig in den Prozess von poli-
tischen Entscheidungen auf lokaler Ebene 
einzubeziehen: partizipative Workshops zur 
Neugestaltung von Wohnsiedlungen, Bür-
gerbefragung zu einem großen urbanen Pro-
jekt, Jugendforen, Arbeitsgruppen für einen 
Integrationsplan usw. Diese Angebote zum 
Austausch erlauben der Bevölkerung, sich 
neben der Beteiligung an einer Wahl aktiv 
einzubringen. Die Herausforderung besteht 
jedoch darin, eine repräsentative Personen-
zahl zu motivieren, da sonst nur einzelne 
Meinungen zum Ausdruck gebracht werden.
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S O Z I A L W A H L E N

In Luxemburg gibt es fünf Berufskammern: 
die Arbeitnehmerkammer, die Kammer der 
Staatsbeamten und -angestellten, die Han-
delskammer, die Handwerkskammer und die 
Landwirtschaftskammer. Sie setzen sich aus 
gewählten Personen der jeweiligen Berufs-
gruppe zusammen. Einige vertreten eher die 
Arbeitgeberseite, andere die der Arbeitneh-
mer. Unabhängig vom Wohnort (Grenzgän-
ger) und ihrer Nationalität dürfen alle An-
gehörigen einer Berufsgruppe ihre Vertreter 
in der Kammer alle fünf Jahre neu wählen. 
Zugleich wird in Betrieben mit mehr als 15 
Angestellten ein Personalrat gewählt. Die 
Gewerkschaften und Berufsverbände ver-
anstalten für ihre Kandidaten und Kandida-
tinnen bei den Sozialwahlen eine Wahlkam-
pagne nach allen Regeln der Kunst.

J U G E N D  U N D  P O L I T I K

Auch ohne das Wahlalter erreicht zu haben, 
engagieren sich junge Leute politisch und 
gehen dabei außerparlamentarische Wege. 
So demonstrieren seit einiger Zeit weltweit 
Kinder und Jugendliche für einen radikalen 
Wandel in der Klimapolitik (Fridays for futu-
re). Als am 20. März 2003 der Irakkrieg mit 
einer militärischen Invasion der USA und ih-
rer Verbündeten begann, gingen zahlreiche 
Jugendliche auf die Straße, um gegen den 
Krieg zu demonstrieren. Diese Mobilisierung 
erinnerte an die 1960er und 1970er Jahre, 
als viele jungen Menschen für mehr Rechte 
eintraten (68er-Bewegung): In Luxemburg 
wurde 1978 das Wahlalter von 21 auf 18 Jah-
re gesenkt. Damals veröffentlichte die Ju-
gend ihre Meinungen und Forderungn auch 
in Schülerzeitungen, die meist eine linke 
Politik vertraten.

D I E  D I S K U S S I O N  U M  D A S 
A U S L Ä N D E R W A H L R E C H T

Seit Anfang der 1980er Jahre forderten Or-
ganisationen, die sich für die Belange der 
Einwanderer einsetzen, wie beispielsweise 
ASTI (Association de soutien aux travailleurs 
immigrés) und CLAE (Comité de liaison des 
associations étrangères), die Öffnung des 
Wahlrechts für Nichtluxemburgerinnen und 
Nichtluxemburger. Damals wurde diese Idee 
jedoch von der Mehrheit der Politikerinnen 
und Politiker abgelehnt. Der Maastricht-
Vertrag trat auf europäischer Ebene 1993 in 
Kraft, aber man fand für das Großherzog-
tum Luxemburg eine Ausnahmeregelung 
hinsichtlich des kommunalen und europäi-
schen Wahlrechts für Ausländer: anders als 
in anderen europäischen Ländern wurde 
dieses Recht nicht direkt erteilt, sondern 
man führte zunächst eine Residenzpflicht 
ein, bevor man sich als EU-Bürger in die 
Wählerverzeichnisse eintragen lassen konn-
te. Seit 2008 wurden neue Initiativen für ein 
Ausländerwahrecht ergriffen und diesmal 
schlossen sich viele politische Parteien der 
Forderung an, die während des Wahlkampfs 
von 2013 heftig diskutiert wurde. 2015 orga-
nisierte die Regierung schließlich ein Refe-
rendum, bei dem es unter anderem um die 
Frage ging, ob Nichtluxemburger, die seit 
mindestens zehn Jahren im Großherzogtum 
leben, zukünftig an den Legislativwahlen 
teilnehmen dürfen sollen. 78 % der luxem-
burgischen Wählerinnen und Wähler spra-
chen sich dagegen aus.

# W I E L E W A T M I R S I N N
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A U S B L I C K

D I E  H E R A U S F O R D E R U N G E N  D E R 
D E M O K R A T I E  H E U T E

Ein Jahrhundert nach der Einführung des all-
gemeinen Wahlrechts steht die Demokratie vor 
vielfältigen Herausforderungen. In manchen 
Ländern, selbst innerhalb der Europäischen 
Union, begegnen politisch Verantwortliche der 
Opposition mit Geringschätzung und treten die 
Gewaltenteilung mit Füßen. Überall auf der Welt 
sind Rechts- und Linkspopulismus ein Zeichen 
für die Ablehnung, die die Bevölkerung der politi-
schen Klasse entgegenbringt. Das politische Es-
tablishment ist in Verruf geraten. Immer weniger 
Menschen engagieren sich in politischen Partei-
en. Das Wahlverhalten der Wähler und Wählerin-
nen ist weniger konstant als früher. Die großen 
christlich-sozialen und sozialdemokratischen 
Volksparteien, die die Struktur der parlamenta-
rischen Vertretung in Westeuropa während fast 
eines Jahrhunderts bestimmt haben, verlieren 
überall zugunsten neuer politischer Gruppierun-
gen an Boden.
Es ist zu einer Beschleunigung der Politik ge-
kommen und die Politikerinnen und Politiker 
reagieren immer schneller auf Umfragen und 
Kommentare in den sozialen Medien. Die weltan-
schaulichen Grundlagen und politischen Inhalte 
leiden dabei unter einer scheinbar erwarteten 
Unmittelbarkeit. Gesellschaftliche Bewegun-
gen wie die Indignados (Empörte), Occupy Wall 
Street, die Gelbwesten- oder die Fridays for Fu-
ture-Bewegung sind Beispiele für neue Formen 
politischen Protests, die neue Technologien nut-
zen. Internet und soziale Netzwerke ermöglichen 
es heute, sich direkter an Politiker und Politi-
kerinnen zu wenden als in der Vergangenheit, 
und stellen ein breites Diskussionsforum dar. Al-
lerdings ist es mit ihrer Hilfe auch möglich, die 
Wählerschaft viel wirksamer zu manipulieren als 
früher. Dies war insbesondere der Fall bei den 
amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2016 
oder auch beim britischen Referendum über den 
Brexit: Man weiß heute, dass ausländische Mäch-
te, aber auch Interessenverbände die öffentliche 
Meinung manipulierten, um ein gewünschtes  
Ergebnis zu erreichen.

# W I E L E W A T M I R S I N N
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E I N  S I C H  W E I T E R E N T W I C K-
E L N D E S  S Y S T E M

Seit 1919 ist über das luxemburgische Wahl-
system immer wieder diskutiert worden, 
zahlreiche Änderungen wurden umgesetzt: 
Herabsetzung des Wahlalters von 21 auf 
18 Jahre, Ausweitung des Wahlrechts auf 
Personengruppen, die 1919 noch ausge-
schlossen waren, Öffnung des Wahlrechts 
für Menschen anderer Nationalität bei den 
Kommunal- und Europawahlen usw.
In den vergangenen Jahren wurden von den 
politischen Parteien, der Zivilgesellschaft 
und Hochschulforschern Vorschläge vorge-
bracht: Abschaffung der vier Wahlbezirke, 
Verbot der gleichzeitigen Ausübung eines 
Abgeordneten- und eines Bürgermeister-
mandats, Reform der Bestimmungen zum 
Panaschieren usw. In diesen Fragen ver-
treten die Parteien jedoch unterschiedliche 
Standpunkte.
Meinungsunterschiede bestehen auch in Be-
zug auf die Frage, ob eine künftige Auswei-
tung des Wahlrechts erforderlich ist oder 
nicht. Die Vorschläge, das Wahlrecht bei 
den Parlamentswahlen für Personen Nicht-
luxemburger Nationalität zu öffnen und das 
Wahlalter auf 16 Jahre herabzusetzen, wur-
den beim Referendum von 2015 mit großer 
Mehrheit abgelehnt. Trotzdem wird in Zivil-
gesellschaft und Politik weiterhin viel darü-
ber nachgedacht, wie man eine Ausweitung 
der politischen Repräsentationsbasis mit 
anderen Mitteln erreichen kann. 
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E I N  W E N I G  G E L I E B T E S  
R E C H T ?

Seit 1948 ist das allgemeine Wahlrecht in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
verankert: „Der Wille des Volkes bildet die 
Grundlage für die Autorität der öffentlichen 
Gewalt; dieser Wille muss durch regelmäßi-
ge, unverfälschte, allgemeine und gleiche 
Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder in 
einem gleichwertigen freien Wahlverfahren 
zum Ausdruck kommen.“ (Art. 21)
Während in Europa bei Bürgerinnen und Bür-
gern heutzutage vereinzelt Demokratiemü-
digkeit zu beobachten ist, gehen weltweit 
Menschen für ihre demokratischen Rechte 
auf die Straße: Allein in den vergangenen 
Jahren demonstrierten auf der ganzen Welt 
Millionen von Menschen, so etwa in den ara-
bischen Staaten während des Arabischen 
Frühlings, in Thailand, Algerien, Hongkong, 
der Türkei, Russland usw. Noch heute müs-
sen viele Menschen ihr Land verlassen, weil 
sie es wagten, politische Ansichten zu äu-
ßern, die von ihrer Regierung nicht geduldet 
werden.
Warum also diese Demokratiemüdigkeit in 
Europa und auch in Luxemburg? Handelt es 
sich beim Wahlrecht und insbesondere beim 
allgemeinen Wahlrecht um historische Er-
rungenschaften, die wir heute nicht mehr 
richtig zu würdigen wissen? 

# W I E L E W A T M I R S I N N
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